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Jugend Jugend

1.  Termin:
 28. Februar 2021 im WSV Schulungszentrum

2.  Teilnehmer
Alle Schützinnen und Schützen der Schüler-, Jugend und Junioren-
klasse, die zum Zeitpunkt der Veranstaltung im Besitz eines gültigen 
Wettkampfpasses sind und zum 31.12. des Jahres das 21. Lebens-
jahr noch nicht vollendet haben. Die Ermittlung des Landesjugend-
königs ist klassen- und geschlechtsunabhängig. Bei Anmeldung ist 
die Disziplin festzulegen, die gewertet wird. Die Anmeldung erfolgt 
über ein Onlineportal.

3.  Disziplinen
Luftgewehr, Luftpistole, Bogen,
Lichtgewehr, Lichtpistole (unter 12 Jahren)

4.  Sportgeräte und Ausrüstung
Luftgewehr gemäß Sportordnung 1.10
Luftpistole gemäß Sportordnung 2.10
Es darf nur mit Recurve-Bogen geschossen werden (mit und ohne 
Visierung).
Den Schützen ist es erlaubt, mitgebrachte Schießausrüstung zu 
verwenden. Diese hat den aktuell gültigen Regelungen der Sport-
ordnung zu entsprechen. Abweichungen davon werden durch die 
Ausschreibung geregelt.
Lichtsysteme werden vom Veranstalter gestellt, Auflagen hierfür 
ebenfalls.

5.  Entfernung
Luftgewehr / -Pistole 10 Meter
Bogen 18 Meter Lichtgewehr /-Pistole 10 Meter

6.  Scheiben
Luftgewehr gemäß Sportordnung. 0.4.3.0.1
Luftpistole: gemäß Sportordnung. 0.4.3.2.0
Bogen: gemäß Sportordnung. 6.14.1
Lichtsysteme gemäß Disag Anlagen (Standardausführung siehe 
Hersteller)

7.  Schusszahl
Luftgewehr:  10 Schuss
Luftpistole:  10 Schuss
Bogen:    6 Pfeile
Es sind keine Probeschüsse erlaubt.
Lichtschießen:  20 Wertungsschüsse
in max. 30 min (Probe beliebig)

8.  Wertung
Es wird in den Disziplinen Luftgewehr und Luftpistole auf Teiler ge-
wertet. Der niedrigste Teiler der zehn abgegebenen Schüsse wird in 
die Wertung aufgenommen.
In der Disziplin Bogen wird der Abstand der Scheibenmitte zur 
Pfeilmitte ermittelt. Hierbei kommt der Pfeil, der am nächsten an 
der Scheibenmitte liegt in die Wertung und wird den Durchmesser 
der Auflage geteilt.
Beim Lichtschießen wird die Summe der 20 Schuss gewertet (Keine 
Zehntelwertung).
Das Ergebnis ist geheim zu halten und nur der Landesjugendleitung 
zu übermitteln.

9.  Ehrung
Es werden jeweils in den Disziplinen Luftgewehr, Luftpistole und Bo-
gen der / die Landesjugendschützenkönig / -königin, der 1. Landes-
jugendritter und der 2. Landesjugendritter geehrt. Beim Lichtschießen 
werden die besten 3 Schützen je Altersklasse geehrt.
Die Ehrung erfolgt in einem würdigen Rahmen.
Der / die Landesjugendschützenkönig/in erhält die Königskette für 
ein Jahr sowie eine Erinnerungsgabe. Die Ritter/innen erhalten Erin-
nerungsgaben. Das Amt endet am darauf folgenden Landesjugend-
königsschießen mit dem Ausschießen des / der neuen Landesjugend-
schützenkönigs/-königin.
Der/die beste Luftdruckschütze/schützin (bester Teiler) vertritt die 
WSJugend beim Bundesjugendkönigsschießen des DSB (2021 – 
Gotha).

10.  Sonstiges
Mit der Meldung zu Veranstaltungen des WSV erklärt sich der Teil-
nehmer aus organisatorischen Gründen mit der Verarbeitung der 
wettkampfrelevanten personenbezogenen Daten, unter der Anga-
be von Name, Vereinsname, Verbandszugehörigkeit, Alter, Klasse, 
Wettkampfbezeichnung, Startnummer, Startzeiten und erzielten 
Ergebnissen einverstanden.
Sie willigen ebenfalls in die Veröffentlichung der Start- und Ergebnis-
listen, sowie der Erstellung und Veröffentlichung von Fotos in Aushän-
gen, im Internet, in Sozialen Medien und in weiteren Publikationen 
des WSV / DSB sowie dessen Untergliederungen ein.
Aufgrund des berechtigten Interesses des Ausrichters an diesen Er-
gebnislisten sowie Fotos vom Wettbewerb und / oder Siegertreppchen 
für die Dokumentation bzw. Bewerbung des Sports in der Öffentlich-
keit, besteht auch im Nachhinein kein Anspruch der Teilnehmer zur 
Löschung ihrer persönlichen Daten aus diesen Ergebnislisten bzw. 
von Fotos, die im Zusammenhang mit dem Wettkampf gefertigt und 
veröffentlicht wurden.
Änderungen der Ausschreibung sowie Anpassungen gemäß aktuell 
geltender Corona-Verordnungen behält sich die Landesjugend-
leitung vor.

gez. Katrin Rudau, Landesjugendleiterin

Landesjugendkönigsschießen 2021

Ausschreibung der Württembergischen Schützenjugend

Es werden die Landesjugendschützenkönige in den Disziplinen Luftgewehr, Luftpistole und Bogen des
Württembergischen Schützenverbandes 1850 e.V. ermittelt. Des Weiteren werden die besten Schützen mit dem

Lichtgewehr /-Pistole gesucht. Die Durchführung erfolgt durch die Landesjugendleitung. (Stand: 10.10.2020)

Landesjugend-
königsschießen

Aufgrund der aktuell gültigen Corona
Regelungen bitten wir um frühzeitige
Rückmeldung (lieber eine Anmeldung
zu viel), da Anmeldungen nur bis einschließlich zum 12.02.2021 
angenommen werden.
http://url.wsjugend.de/koenigschiessen-2021
Wir bitten euch max. eine Begleitperson pro Sportler einzuplanen.
Weiter behalten wir uns auch vor, die Veranstaltung
anzupassen/abzusagen, wenn es die gültigen 
Corona Verordnungen nicht anders zulassen.
Um jetzt aber weiter planen zu können und eine
Größenordnung zu haben, bitten wir um zahlreiche
Rückmeldung von euch und euren Kids.
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Jugend

Aufgrund der aktuell gültigen Corona
Regelungen können aus unserer Sicht nur
schwer bzw. gar keine Vorkämpfe auf der
Untergliederungsebene stattfinden. Daher hat sich der 
WSJugendvorstand überlegt eine „offene“ Meldung über die 
Untergliederungen zu ermöglichen.

Dies heißt ihr als Verein meldet eure Mannschaft einer eurer
Untergliederungsebene unter Angabe der Schützen mit Jahrgang
und zwei Ergebnissen – siehe Ausschreibung (müssen die
Angabe wann und wo dies geschossen wurde enthalten z.B.
Fernwettkampf LG am 11.Okt. 2020, sollten „wenn möglich“
mindestens jedoch aus 2020 sein).

Wir bitten die Untergliederungen um vollständige
Meldung dieser Daten und mit dem korrekten
Meldeformular (siehe Homepage).
https://www.wsv1850.de/jugend/wettkaempfe/
jugend-shooty-cup

Shooty Cup

Shooty Cup 2021

Ausschreibung der Württembergischen Schützenjugend

Mannschaftswettbewerb Luftgewehr & Luftpistole in der Schülerklasse (Stand: 10.10.2020)

1.  Vorkampf – auf Ebene der Untergliederungen
Jeder Schütze schießt zwei Wettkämpfe über 20 Schuss auf Papier- 
oder elektronische Scheiben. Diese Vorkämpfe dürfen sowohl auf 
Kreis- wie auch Bezirksebene durchgeführt werden. Die Verantwor-
tung und Organisation liegt bei den Jugendleitern der jeweiligen 
Untergliederung. Das erzielte Ergebnis wird an die WS-Jugend ge-
meldet (siehe 3. Meldung).

2.  Startberechtigung
Es sind nur Vereinsmannschaften, die aus
Schützinnen und Schützen der Schülerklasse (Jahrgang 2007 und 
jünger) bestehen, zugelassen. Eine Mannschaft besteht aus jeweils 
zwei Luftgewehr- oder Luftpistolenschützen, die beide Mitglied im 
jeweiligen Verein sein müssen.
Jeder Verein kann beliebig viele Mannschaften für die Vorkämpfe 
stellen.

3.  Meldung
Meldeschluss ist der 12. Feb. 2021 später eingehende Meldungen 
werden nicht mehr berücksichtigt.
Bis zu diesem Termin müssen die Vorkampfergebnisse auf dem vor-
gesehenen Meldeformular vollständig bei der Landesjugend per 
Email: Katrin.rudau@ws-jugend.de eingereicht werden.
Eine Meldung einer Mannschaft von zwei Untergliederungsebenen, 
kann nicht anerkannt werden. In diesem Fall wird die Mannschaft 
vom Wettbewerb ausgeschlossen.
Das Meldeergebnis im Luftgewehr ist gemäß Sportordnung auf 
Zehntelwertung zu melden. Bei der Luftpistole erfolgt dies auf 
Ganzringwertung.

4.  Landesendkampf
Die Ringbesten Mannschaften werden von der WS Jugend anhand 
der Meldungen (Reihenfolge ergibt sich aus den Vorkampfergeb-
nissen) ermittelt und qualifizieren sich in ihrer Disziplin Luftgewehr 
oder Luftpistole für den Landesendkampf am 13. März 2021 im 
WSV Schulungszentrum Ruit, Kirchheimer Str. 125, 73760 Ostfildern.
Die Startzeit/Startlisten werden ca. 10 Tage vor dem Wettkampf auf 
der Homepage des WSV online zur Verfügung gestellt. Eine geson-
derte Einladung der Schützen erfolgt nicht.

5.  Landesendkampfregeln
Beim Landesendkampf schießen die Schützen zwei Wettkämpfe über 
20 Schuss auf elektronische Scheiben. Zur Ermittlung der Sieger-
mannschaften wird das Ergebnis der beiden Wettkämpfe addiert.
Die Wertung erfolgt gemäß Sportordnung.

6.  Bundesendkampf
Die erstplatzierte Mannschaft je Disziplin qualifiziert sich als württem-
bergischer Vertreter für den Endkampf im Rahmen der Deutschen 
Meisterschaft in München (Termin 02.09.2021).

7.  Sonstiges

7.1 Ein Kostenersatz durch den WSV findet nicht statt.

7.2 Verstöße gegen die Ausschreibung oder gegen die Sportordnung 
führen zur Disqualifikation.

7.3 Mit der Meldung zu Veranstaltungen des WSV erklärt sich der 
Teilnehmer aus organisatorischen Gründen mit der Verarbeitung der 
wettkampfrelevanten personenbezogenen Daten, unter der Anga-
be von Name, Vereinsname, Verbandszugehörigkeit, Alter, Klasse, 
Wettkampfbezeichnung, Startnummer, Startzeiten und erzielten 
Ergebnissen einverstanden.
Sie willigen ebenfalls in die Veröffentlichung der Start- und Ergebnis-
listen, sowie der Erstellung und Veröffentlichung von Fotos in Aushän-
gen, im Internet, in Sozialen Medien und in weiteren Publikationen 
des WSV / DSB sowie dessen Untergliederungen ein.

Aufgrund des berechtigten Interesses des Ausrichters an diesen Er-
gebnislisten sowie Fotos vom Wettbewerb und / oder Siegertreppchen 
für die Dokumentation bzw. Bewerbung des Sports in der Öffentlich-
keit, besteht auch im Nachhinein kein Anspruch der Teilnehmer zur 
Löschung ihrer persönlichen Daten aus diesen Ergebnislisten bzw. 
von Fotos, die im Zusammenhang mit dem Wettkampf gefertigt und 
veröffentlicht wurden.

Änderungen der Ausschreibung sowie Anpassungen gemäß aktuell 
geltender Corona-Verordnungen behält sich die Landesjugendlei-
tung vor.

gez. Katrin Rudau, Landesjugendleiterin
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Zur großen Freude des WSJugend-Vorstands nahm auch Landesgeschäftsführer Günter Schray daran teil. Er berichtete über 

aktuelle Informationen aus dem Kultusministerium sowie die derzeit leider nicht ganz so guten Aussichten für unseren Sport 

und die Trainingsausübung. Landesjugendleiterin Katrin Rudau führte routiniert durch die Tagesordnung.

     Social Media 

Auch in diesem Jahr will die WSJugend ihre Aktivitäten weiter ausbauen. Wie schon im letzten Jahr angekündigt, stehen der 

Wochen-Cocktail und die Samstags-Rätsel auf der Agenda. Die Jugendsprecher*innen und Jugendreferenten*innen sind 

hierbei sehr aktiv und haben immer neue Ideen auf Lager. Die Schützenjugend darf gespannt sein, welche Neuerungen im 

Laufe des Jahres noch vorgestellt werden. Wer hier buchstäblich mitmischen möchte, ob mit Ideen oder Tatkraft, ist immer 

herzlich willkommen!

Jugend Jugend

Landesjugendvorstandssitzung 
Corona-konform und jugendgerecht
Mitte Januar fand sich der Jugendvorstand zusammen, um die Ausrichtung des Jahres und anstehende Themen zu besprechen. 

Damit dies Corona-konform geschehen konnte, entschied sich die Jugend einmal mehr für eine digitale Variante.

4
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     Berufung der Landesjugendreferenten*innen (auf 1 Jahr)

Die drei bisherigen Amtsinhaber*innen Stefan Schaufler, Angelika Koch und Alexander Leins sowie Neuzugang Andreas 

Denz stellten sich in einer kurzen Präsentation dem Landesjugendvorstand vor. Alle Kandidaten*innen wurden im Anschluss                

einstimmig gewählt.

Jugend

4

Die WSJugend ist aktiv auf Facebook, Instagram, und YouTube. Hier kann man online alle Aktivitäten mitverfolgen - auch ganz 

ohne Anmeldung auf der jeweiligen Plattform.
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Jugend Jugend

4
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     Veranstaltungen

Als Nächstes stehen das Königsschießen und der ShootyCup auf dem Jugendprogramm. Die Ausschreibungen für beide Ver-

anstaltung finden sich in dieser Ausgabe der SWDSZ und um Anmeldung wird gebeten, so dass ggf. kurzfristig eine Corona-

konforme Umsetzung geplant werden kann.

     Weitere Aktivitäten

Derzeit ist es leider nicht möglich, unseren Sport auszuüben, doch der Jugendvorstand hofft, dass es bald wieder Lockerungen 

geben wird und auch Veranstaltungen möglich sein werden. …und wenn es dann endlich so weit ist, werden sich alle riesig 

freuen, ein „Gut Schuss“ und „Wettkampf Start“ zu hören.

Bis dahin plant die Jugend auch weiterhin regelmäßige Treffen zum Austausch über den aktuellen Planungsstand, neue Ideen 

und die weitere Entwicklung.                                                                                                                                             (kr)

Jugend

•
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Jugend
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1.2.1.2

Vorderschaftrepetierflinten, bei denen anstelle des Hinterschaftes 

ein Kurzwaffengriff vorhanden ist oder die Waffengesamtlänge in 

der kürzest möglichen Verwendungsform weniger als 95 cm oder 

die Lauflänge weniger als 45 cm beträgt, sind;

1.2.2

ihrer Form nach geeignet sind, einen anderen Gegenstand vor-

zutäuschen oder die mit Gegenständen des täglichen Gebrauchs 

verkleidet sind (z. B. Koppelschlosspistolen, Schießkugelschreiber, 

Stockgewehre, Taschenlampenpistolen);

1.2.3

über den für Jagd- und Sportzwecke allgemein üblichen Umfang 

hinaus zusammengeklappt, zusammengeschoben, verkürzt oder 

schnell zerlegt werden können;

1.2.4

für Schusswaffen bestimmte

1.2.4.1

Vorrichtungen sind, die das Ziel beleuchten (z. B. Zielscheinwerfer) 

oder markieren (z. B. Laser oder Zielpunktprojektoren);

1.2.4.2

Nachtsichtgeräte und Nachtzielgeräte mit Montagevorrichtung für 

Schusswaffen sowie Nachtsichtvorsätze und Nachtsichtaufsätze 

für Zielhilfsmittel (z. B. Zielfernrohre) sind, sofern die Gegenstände 

einen Bildwandler oder eine elektronische Verstärkung besitzen;

1.2.4.3

Wechselmagazine für Kurzwaffen für Zentralfeuermunition sind, 

die mehr als 20 Patronen des kleinsten nach Herstellerangabe 

bestimmungsgemäß verwendbaren Kalibers aufnehmen können;

1.2.4.4

Wechselmagazine für Langwaffen für Zentralfeuermunition sind, 

die mehr als zehn Patronen des kleinsten nach Herstellerangabe 

bestimmungsgemäß verwendbaren Kalibers aufnehmen können; 

ein Wechselmagazin, das sowohl in Kurz- als auch in Langwaffen 

verwendbar ist, gilt als Magazin für Kurzwaffen, wenn nicht der 

Besitzer gleichzeitig über eine Erlaubnis zum Besitz einer Langwaffe 

verfügt, in der das Magazin verwendet werden kann;

1.2.4.5

Magazingehäuse für Wechselmagazine nach den Nummern 1.2.4.3 

und 1.2.4.4 sind;

Mit der heutigen Ausgabe der SWDSZ          

beginnen wir, uns der Anlage 2 (Teil 1) zum 

Waffengesetz zu widmen. In den Anlagen 

zum Gesetz stehen wichtige Hinweise, die 

auch zum besseren Verständnis beitragen.

Wie in den letzten Beiträgen auch, sind 

Änderungen blau und unsere Kommentare 

und Ergänzungen grün gekennzeichnet.

Anlage 2 (zu § 2 Abs. 2 bis 4)

Waffenliste

Abschnitt 1:

Verbotene Waffen

Der Umgang, mit Ausnahme der Unbrauchbarmachung, mit fol-

genden Waffen und Munition ist verboten:

1.1

Waffen (§ 1 Abs. 2), mit Ausnahme halbautomatischer tragbarer 

Schusswaffen, die in der Anlage zum Gesetz über die Kontrolle 

von Kriegswaffen (Kriegswaffenliste) in der Fassung der Bekannt-

machung vom 22. November 1990 (BGBl. I S. 2506) oder deren 

Änderung aufgeführt sind, nach Verlust der Kriegswaffeneigen-

schaft; (tritt ein, wenn der Gegenstand dauernd funktionsunfähig 

geworden ist. Dauernde Funktionsunfähigkeit liegt insbesondere 

dann vor, wenn die Wiederherstellung der Einsatzfähigkeit ent-

weder unmöglich ist oder einen technischen und finanziellen Auf-

wand erfordert, der in keinem sinnvollen Verhältnis zum Wert einer 

funktionsfähigen Waffe steht (z. B. bei einem der Neuherstellung 

nahekommenden Aufwand).

1.2

Schusswaffen im Sinne des § 1 Abs. 2 Nr. 1 nach den Nummern 

1.2.1 bis 1.2.3 sowie 1.2.5 bis 1.2.8 und Zubehör für Schusswaffen 

nach Nummer 1.2.4, die

1.2.1.1

Vollautomaten im Sinne der Anlage 1 Abschnitt 1 Unterabschnitt 

1 Nr. 2.2 sind oder

Waffenrecht

Anlage 2 zum Waffengesetz

4
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1.2.5

mehrschüssige Kurzwaffen sind, deren Baujahr nach dem 1. Janu-

ar 1970 liegt, für Zentralfeuermunition in Kalibern unter 6,3 mm, 

wenn der Antrieb der Geschosse nicht ausschließlich durch den 

Zündsatz erfolgt;

1.2.6

halbautomatische Kurzwaffen für Zentralfeuermunition sind, die 

über ein eingebautes Magazin mit einer Kapazität von mehr als 20 

Patronen des kleinsten nach Herstellerangabe bestimmungsgemäß 

verwendbaren Kalibers verfügen;

1.2.7

halbautomatische Langwaffen für Zentralfeuermunition sind, die 

über ein eingebautes Magazin mit einer Kapazität von mehr als 

zehn Patronen des kleinsten nach Herstellerangabe bestimmungs-

gemäß verwendbaren Kalibers verfügen;

1.2.8

nach diesem Abschnitt verbotene Schusswaffen sind, die zu Sa-

lutwaffen im Sinne von Anlage 1 Abschnitt 1 Unterabschnitt 1 

Nummer 1.5 umgebaut worden sind;

1.3

Tragbare Gegenstände im Sinne des § 1 Abs. 2 Nr. 2 Buchstabe a 

nach den Nummern 1.3.1 bis 1.3.8

1.3.1

Hieb- oder Stoßwaffen, die ihrer Form nach geeignet sind, einen 

anderen Gegenstand vorzutäuschen, oder die mit Gegenständen 

des täglichen Gebrauchs verkleidet sind;

(z.B. Gürtelmesser, Füllfederhalter oder Spazierstöcke mit verborge-

ner Klinge, Stockdegen oder Feuerzeugspringmesser deren Klinge 

nach vorne herausschnellt)

1.3.2

Stahlruten, Totschläger oder Schlagringe; (soll in die Anlage 1 über-

tragen werden)

1.3.3

sternförmige Scheiben, die nach ihrer Beschaffenheit und Hand-

habung zum Wurf auf ein Ziel bestimmt und geeignet sind, die 

Gesundheit zu beschädigen (Wurfsterne);

1.3.4

Gegenstände, bei denen leicht entflammbare Stoffe so verteilt und 

entzündet werden, dass schlagartig ein Brand entstehen kann oder 

in denen unter Verwendung explosionsgefährlicher oder explosions-

fähiger Stoffe eine Explosion ausgelöst werden kann;

1.3.5

Gegenstände mit Reiz- oder anderen Wirkstoffen, es sei denn, dass 

die Stoffe als gesundheitlich unbedenklich amtlich zugelassen sind 

und die Gegenstände

- in der Reichweite und Sprühdauer begrenzt sind und

- zum Nachweis der gesundheitlichen Unbedenklichkeit, der Reich-

 weiten- und der Sprühdauerbegrenzung ein amtliches Prüfzeichen

  tragen;

1.3.6

Gegenstände, die unter Ausnutzung einer anderen als mechani-

schen Energie Verletzungen beibringen (z. B. Elektroimpulsgeräte), 

sofern sie nicht als gesundheitlich unbedenklich amtlich zugelas-

sen sind und ein amtliches Prüfzeichen tragen zum Nachweis der 

gesundheitlichen Unbedenklichkeit sowie Distanz-Elektroimpuls-

geräte, die mit dem Abschuss- oder Auslösegerät durch einen 

leitungsfähigen Flüssigkeitsstrahl einen Elektroimpuls übertragen 

oder durch Leitung verbundene Elektroden zur Übertragung eines 

Elektroimpulses am Körper aufbringen;

1.3.7

Präzisionsschleudern nach Anlage 1 Abschnitt 1 Unterabschnitt 2 

Nr. 1.3 sowie Armstützen und vergleichbare Vorrichtungen für die 

vorbezeichneten Gegenstände;

1.3.8

Gegenstände, die nach ihrer Beschaffenheit und Handhabung dazu 

bestimmt sind, durch Drosseln die Gesundheit zu schädigen (z. B. 

Nun-Chakus);

1.4

Tragbare Gegenstände im Sinne des § 1 Abs. 2 Nr. 2 Buchstabe b 

nach den Nummern 1.4.1 bis 1.4.4

1.4.1

Spring- und Fallmesser nach Anlage 1 Abschnitt 1 Unterabschnitt 

2 Nr. 2.1.1 und 2.1.2. Hiervon ausgenommen sind Springmesser, 

wenn die Klinge seitlich aus dem Griff herausspringt und der aus 

dem Griff herausragende Teil der Klinge

- höchstens 8,5 cm lang ist und

- nicht zweiseitig geschliffen ist; (siehe BKA-Bescheide / Ausnahmen)

1.4.2

Faustmesser nach Anlage 1 Abschnitt 1 Unterabschnitt 2 Nr. 2.1.3; 

(siehe Ausnahmen nach § 40 Abs. 3 WaffG für Jäger und Kürschner)

1.4.3

Butterflymesser nach Anlage 1 Abschnitt 1 Unterabschnitt 2 Nr. 

2.1.4

4

Waffenrecht
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1.4.4

Gegenstände, die unter Ausnutzung einer anderen als mechani-

schen Energie Tieren Verletzungen beibringen (z. B. Elektroimpuls-

geräte), sofern sie nicht als gesundheitlich unbedenklich amtlich 

zugelassen sind und ein amtliches Prüfzeichen tragen zum Nachweis 

der gesundheitlichen Unbedenklichkeit oder bestimmungsgemäß 

in der Tierhaltung Verwendung finden;

1.5

Munition und Geschosse nach den Nummern 1.5.1 bis 1.5.7;

1.5.1

Geschosse mit Betäubungsstoffen, die zu Angriffs- oder Verteidi-

gungszwecken bestimmt sind;

1.5.2

Geschosse oder Kartuschenmunition mit Reizstoffen, die zu An-

griffs- oder Verteidigungszwecken bestimmt sind ohne amtliches 

Prüfzeichen zum Nachweis der gesundheitlichen Unbedenklichkeit;

1.5.3

Patronenmunition für Schusswaffen mit gezogenen Läufen, deren 

Geschosse im Durchmesser kleiner sind als die Felddurchmesser 

der dazugehörigen Schusswaffen und die mit einer Treib- und 

Führungshülse umgeben sind, die sich nach Verlassen des Laufes 

vom Geschoss trennt;

1.5.4

Munition und Geschosse nach Anlage 1 Abschnitt 3 Nummer 1.5 

sowie Munition mit Hartkern (mindestens 400 HB 25 - Brinellhär-

te - bzw. 421 HV - Vickershärte -) enthalten, sowie entsprechende 

Geschosse, ausgenommen pyrotechnische Munition, die bestim-

mungsgemäß zur Signalgebung bei der Gefahrenabwehr dient;

1.5.5

Knallkartuschen, Reiz- und sonstige Wirkstoffmunition nach Tabelle 

5 der Maßtafeln nach § 1 Abs. 3 Satz 3 der Dritten Verordnung 

zum Waffengesetz in der Fassung der Bekanntmachung vom 2. 

September 1991 (BGBl. I S. 1872), die zuletzt durch die Zweite 

Verordnung zur Änderung von waffenrechtlichen Verordnungen 

vom 24. Januar 2000 (BGBl. I S. 38) geändert wurde, in der jeweils 

geltenden Fassung (Maß- tafeln), bei deren Verschießen in Entfer-

nungen von mehr als 1,5 m vor der Mündung Verletzungen durch 

feste Bestandteile hervorgerufen werden können, ausgenommen 

Kartuschenmunition der Kaliber 16 und 12 mit einer Hülsenlänge 

von nicht mehr als 47 oder 49 mm;

WaffenrechtWaffenrecht

1.5.6

Kleinschrotmunition, die in Lagern nach Tabelle 5 der Maßtafeln 

mit einem Durchmesser P(tief)1 bis 12,5 mm geladen werden kann;

1.5.7

Munition, die zur ausschließlichen Verwendung in Kriegswaffen 

oder durch die in § 55 Abs. 1 Satz 1 bezeichneten Stellen bestimmt 

ist, soweit die Munition nicht unter die Vorschriften des Gesetzes 

über die Kontrolle von Kriegswaffen oder des Sprengstoffgesetzes 

fällt.

Hinweise des WSV:

• Achtung: Die Kriegswaffenliste unterliegt Änderungen, deshalb 

 im Zweifel immer wieder neu informieren

• Bestehen Zweifel, ob ein Gegenstand waffenrechtlich einzu-

 stufen ist, dann ist das BKA zuständig. Unter www.bka.de 

 findet sich die Rubrik Feststellungsbescheide (Messer, 

 Schuss- und Spielzeugwaffen, Schusswaffenzubehör, sonstige 

 Gegenstände) – eine sehr gute Möglichkeit, sich vor dem Kauf 

 einer Waffe zu informieren

• Die Frist für das Anmelden von Magazinen endet am 

 31.08.2021

 Betroffen sind Magazine und Magazingehäuse für Zentral-

 feuermunition mit mehr als 10 Patronen für Langwaffen und 

 mehr als 20 Patronen für Kurzwaffen

•  Unterschieden wird:

 Magazin vor dem 13.06.2017 erworben, Anmeldung bei der 

 zuständigen Waffenbehörde ausreichend

 Magazin nach dem 13.06.2017 – 31.08.2020 erworben, 

 Antrag auf Ausnahmegenehmigung beim BKA stellen

 Erwerb nach dem 01.09.2020 – vorherige Ausnahmege-

 nehmigung beim BKA beantragen

Auch wenn manches nicht bestraft wird:

Fehlverhalten beim Schützen lässt immer Rückschlüsse auf 

seine Zuverlässigkeit zu.                                         

                                                                                               (kh

•
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Der neue Sachkundeordner – Ab sofort erhältlich !
Die neuen Sachkundeunterlagen erstrahlen nicht nur optisch in ganz neuem Glanz, vor 

allem inhaltlich ist der Ausbildungsordner komplett überarbeitet. Damit ist die Auflage 

2020 auf dem allerneusten Stand der Gesetzesänderungen und der Änderungen in der 

Verordnung zum Gesetz. Jedes einzelne Kapitel wurde überarbeitet, die neuesten Erkennt-

nisse sind mit eingeflossen. 

Der im Ordner enthaltene Fragenkatalog wurden ebenfalls vollständig überarbeitet. Es 

stehen ab sofort 400 Fragen zur Auswahl, die dem BVA Fragenkatalog weitestgehend an-

geglichen sind. Auch hier sind alle Gesetzesänderungen berücksichtigt und es sind viele 

Fragen neu hinzugekommen.

Neu ist auch, dass jeder Ordner seine eigene Nummer erhält. Die Auflage 2020 ist ca. 40 Seiten umfangreicher als der Vorgän-

gerordner. Über 300 Seiten stark enthält sie alles, was man zu diesem Thema wissen muss. Der komplette Ordner ist außerdem 

farbig ansprechend aufbereitet und gedruckt.

Bestellt werden kann die Sachkunde formlos per E-Mail info@wsv1850.de oder in unserem Onlineshop:

WSV Shop



23SWDSZ 2/2021

Soforthilfe Sport

Finanzielle Unterstützung für Sportvereine und -verbände in Corona-Zeiten:

Das Land Baden-Württemberg hat 11,635 Millionen Euro für die „Soforthilfe Sport“ bereitgestellt.

Ab sofort und bis zum 30. Juni 2021 können WLSB-Mitglieder in einem unbürokratischen Verfahren Notfall- und Liquiditäts-

hilfen beantragen. 

Anträge sind an die WLSB-Geschäftsstelle zu richten per E-Mail: soforthilfe-sport@wlsb.de 

oder per Post: Württembergischer Landessportbund e.V., Fritz-Walter-Weg 19, 70372 Stuttgart.

Soforthilfe-Anträge sowie alle wichtigen Informationen und Hinweise zur Antragsstellung finden Sie auf der WLSB-Website unter: 

www.wlsb.de/infothek/corona - Soforthilfe Sport

Fragen können unter soforthilfe-sport@wlsb.de sowie jeden Donnerstag telefonisch von 14.00 bis 16.00 Uhr 

unter 0711/28077-196 gestellt werden.

Wissenswertes
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Um ehrenamtliches Engagement von Bürgerinnen und 

Bürgern zu stärken, hat der Bundestag eine Reihe steuer-

licher Verbesserungen auf den Weg gebracht. Dazu zählen 

die Erhöhung des Übungsleiterfreibetrags und der Ehren-

amtspauschale, der Abbau überflüssiger Bürokratie für 

gemeinnützige Organisationen sowie die Ausweitung        

gemeinnütziger Zwecke.

Der Deutsche Bundestag hat am 16. Dezember 2020 das Jahres-

steuergesetz 2020 verabschiedet und damit unter anderem eine 

Reihe steuerlicher Verbesserungen für ehrenamtlich engagierte 

Bürgerinnen und Bürger beschlossen:

Höhere Pauschalen

Zum 1. Januar 2021 steigt der Übungsleiterfreibetrag von          

2.400 Euro auf 3.000 Euro im Jahr und die Ehrenamtspauschale von 

720 auf 840 Euro jährlich. Bis zu dieser Höhe bleibt die pauschale 

Erstattung für finanzielle Aufwendungen ehrenamtlich Engagierter 

steuerfrei.

Vom Übungsleiterfreibetrag profitieren zum Beispiel Trainerinnen 

und Trainer, die diese Tätigkeit nebenberuflich in einem Sportver-

ein ausüben. Auch die Entschädigungen für Ausbilderinnen und 

Ausbilder, z. B. bei der Freiwilligen Feuerwehr oder der DLRG wer-

den hierdurch begünstigt. Von der höheren Ehrenamtspauschale 

profitieren diejenigen, die nicht unter den Übungsleiterfreibetrag 

fallen, sich aber gleichwohl ehrenamtlich engagieren. Dies betrifft 

beispielsweise Schriftführerinnen und Schriftführer von gemein-

nützigen Vereinen.

Abbau unnötiger Bürokratie

Kleinere gemeinnützige Vereine und andere steuerbegünstigte        

Organisationen erhalten mehr Zeit, um ihre Mittel zu verwenden: 

Für Körperschaften mit jährlichen Einnahmen von weniger als 

45.000 Euro gelten die strengen Maßstäbe der zeitnahen Mittel-

verwendung nicht mehr. Sie können damit die erhaltenen Mittel 

auch über die für größere Organisationen weitergeltende Zweijah-

resgrenze für ihre Satzungszwecke einsetzen. Das gibt ihnen mehr 

Spielraum und entlastet sie.

Wissenswertes

Gemeinnützige Körperschaften dürfen künftig auch arbeitsteilig 

zusammenwirken und sich damit gemeinsam, besser und effizienter 

für ihre steuerbegünstigten Zwecke einsetzen. Bisher scheiterten 

solche Kooperationen am Grundsatz der sogenannten Unmittel-

barkeit, wonach die Organisation ihre Zwecke grundsätzlich selbst 

zu verwirklichen hat. Künftig kann beispielsweise eine steuerbe-

günstigte Körperschaft, die ein Krankenhaus betreibt, einen zum 

Zweckbetrieb gehörenden Wäschereibetrieb auf eine Tochtergesell-

schaft ausgliedern, ohne damit den Status der Gemeinnützigkeit 

zu riskieren.

Steuerbegünstigte Körperschaften durften schon immer ihre Mittel 

zumindest teilweise auch anderen, ebenfalls steuerbegünstigten 

Körperschaften weiterreichen. In der Praxis war dies jedoch streit-

anfällig. Die nunmehr vereinheitlichte Regelung zur Mittelweiter-

gabe sorgt nun dafür, dass mit einer einzigen zentralen Vorschrift 

Rechtssicherheit geschaffen wird.

Die Freigrenze für den wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb wird 

von 35.000 Euro auf 45.000 Euro jährlich erhöht. Das entlastet vor 

allem kleinere Vereine von steuerrechtlichen Verpflichtungen, da 

bei Einnahmen bis zu dieser Höhe die Geschäftsbetriebe nicht der 

Körperschaft- und Gewerbesteuer unterliegen.

Gemeinnützige Zwecke erweitert

Mit dem Jahressteuergesetz 2020 wird in der Abgabenordnung die 

Anzahl der gemeinnützigen Zwecke erhöht. Damit sind nun auch 

Vereine und andere Körperschaften im steuerlichen Sinne gemein-

nützig, wenn sie u.a. folgende Zwecke verfolgen:

• Förderung des Klimaschutzes

• Förderung des Freifunks

• Förderung der Hilfe für Menschen, die aufgrund ihrer 

 geschlechtlichen Identität oder ihrer geschlechtlichen 

 Orientierung diskriminiert werden

• Förderung der Unterhaltung und Pflege von Friedhöfen

• Förderung der Ortsverschönerung

 Darüber hinaus wird auch der Katalog sogenannter 

 Zweckbetriebe erweitert, die steuerlich begünstigt werden.  

 Dazu zählen künftig auch:

• Einrichtungen für Flüchtlingshilfe

• Einrichtungen zur Fürsorge für Menschen mit psychischen 

 und seelischen Erkrankungen bzw. Behinderungen

Höhere Pauschalen für ehrenamtliche Tätigkeiten

4



25SWDSZ 2/2021

Wissenswertes

Das zentrale Zuwendungsempfängerregister beim Bundeszentral-

amt für Steuern schafft endlich Transparenz in der Gemeinnützig-

keit. Öffentlich zugänglich werden damit Informationen darüber, 

wer sich wo für welche Zwecke einsetzt. Damit können sich sowohl 

Bürgerinnen und Bürger als auch Unternehmen gezielt, strukturiert 

und verlässlich informieren, bevor sie spenden. Gleichzeitig ist 

das zentrale Register ein Kernelement für die Digitalisierung der 

Spendenquittung.

Quelle: Bundesministerium der Finanzen

Digitalisierung gestartet – 
Transparenz geschaffen

Das Bundesministerium der Finanzen informiert auf seiner 

Internetseite insbesondere über für das Ehrenamt und       

Engagement bedeutsame Gesetzgebungsverfahren, bietet 

zudem Hintergrundinformationen an und stellt aktuelle       

Verwaltungsanweisungen (z. B. BMF-Schreiben) zur   

Verfügung. Das BMF ist bemüht, die Informationen      

fortlaufend zu aktualisieren, kann aber keine Gewähr 

für Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der 

Inhalte übernehmen. Weitere Informationen finden Sie hier: 

www.bundesfinanzministerium.de

•
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Am 21. Dezember 2020 veröffentlichte der Deutsche Schützenbund sein Ausschreibungsheft  für das Sportjahr 
2021 auf nationaler Ebene und hofft, dass die Wettbewerbe stattfinden und durchgeführt werden können.
Der DSB behält sich vor, wegen der Corona-Pandemie Änderungen vorzunehmen und bittet dafür um Verständnis. 
https://www.dsb.de/der-verband/service/downloads/printmedien/ausschreibungen/

•  Offene Deutsche Nachwuchsmeisterschaft   abgesagt -
 -  Die Durchführung dieser Meisterschaft steht unter dem Vorbehalt, dass die aktuelle Pandemielage die Durchführung mit mindestens 
  32 Bogensportlern je Durchgang zulässt.
 -  Termin und Ort sind noch nicht genannt.
 -  Für Schüler- und Jugendklassen Recurve, Compound, Blankbogen.
 -  Halle, 18m, 16-25 Scheiben, 4 Qualifikationsdurchgänge zu je 2x 30 Pfeile, Finalrunde ab Viertelfinale.
 -  Jeder Sportler schießt für seinen Verein, Startgeld 15,- Euro.
 -  Qualifikationsmöglichkeit über eine LM 2020, 2019 oder KM 2020,2019 oder ein anderes bestätigtes Ergebnis.
 -  Meldung über den Landesverband / Landesbogenreferent (Meldeschluss noch nicht bekannt, mittels Apollon).

•  Deutscher Hallen Grand Prix
 -  Die Durchführung dieser Meisterschaft steht unter dem Vorbehalt, dass die aktuelle Pandemielage die Durchführung mit mindestens 
  32 Bogensportlern je Durchgang zulässt.
 -  Termin: 10.-11.04.2021, Horst-Kober Sportzentrum Berlin.
 -  Für Erwachsenenklassen ab Junioren Recurve, Compound, Blankbogen.
 -  Halle, 18m, 16-25 Scheiben, 4 Qualifikationsdurchgänge zu je 2x 30 Pfeile, Finalrunde ab Viertelfinale.
 -  Jeder Sportler schießt für seinen Verein, Startgeld 25,- Euro.
 -  Qualifikationsmöglichkeit über eine LM 2020, 2019 oder KM 2020,2019 oder ein anderes bestätigtes Ergebnis.
 -  Meldung über den Landesverband / Landesbogenreferent (Meldeschluss an den DSB 01.03.2021, mittels Apollon).

•  DSB Rangliste 2021
 -  Ranglisten Bogen im Freien und Feldbogen sind geplant.
 -  Feldbogen - für Erwachsenklassen ab Junioren Recurve, Compound, Blankbogen.
 -  Bogen im Freien - für Erwachsenklassen ab Jugend Recurve, Compound, Blankbogen.
 -  Mindestringzahlen zur Teilnahme an der Rangliste sind nachzuweisen, über die Teilnahme entscheidet der DSB.
 -  Meldung über den Landesverband / Landesbogenreferent, Landeskader und Landesleistungszentrum.

•  Die Finals 2021
 -  20 Sportarten in der Sportmetropole Berlin und Metropolregion Rhein-Ruhr.
 -  Termin: 3.-6. Juni 2021 (weitere Details zur Durchführung sollen Mitte Februar bekanntgegeben werden).
 -  Geplant wird mit Bogensport und Para Bogensport in Berlin.
 -  Voraussichtlich auch als Qualifikation zur DM -Bogen im Freien- verwendbar.

•  Europameisterschaft 3D Bogen
 -  Termin: 30. August - 4. September 2021, Maribor (Slowenien), DSB plant eine Mannschaft zu entsenden.
 -  Die ausgewählten Teilnehmer des DSB tragen die Kosten selbst.
 -  Zulassung durch Vorlage eines Leistungsnachweis LM, DM, WM 2019 oder int. WA-3D Turnier 2019,2020.
 -  Nur die ersten 3 einer Klasse können zur EM weitergemeldet werden.
 -  Qualifikationsringzahlen:  Compound  Blankbogen  Langbogen  Instinktivbogen
  (24 Ziele)  männlich:  483  424  353  389
   weiblich:  449  365  284  311
 -  Meldung über den Landesverband (Meldeschluss an den DSB 03.05.2021)

•  Altersklassen für das Sportjahr 2021 (Bogensport)
 Klasse  Alter  Jahrgänge          
 Schüler C  9 bis 10 Jahre  2011 bis 2012
 Schüler B  11 bis 12 Jahre  2009 bis 2010
 Schüler A  13 bis 14 Jahre  2007 bis 2008
 Jugend  15 bis 17 Jahre  2004 bis 2006
 Junioren  18 bis 20 Jahre  2001 bis 2003
 Herren/Damen  21 bis 49 Jahre  1972 bis 2000
 Masters  50 bis 65 Jahre  1956 bis 1971
 Senioren  66 Jahre und älter  1955 und früher

Informationen für den Bogensport im WSV                     1.1/2021

4
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•  Termine DSB - Sportjahr 2021
 - DM - WA Bogen in der Halle  19. - 21.03.2021  Hamm   - abgesagt -
 - Deutsche Nachwuchsmeisterschaft             März 2021  N.N.      - abgesagt - 
 - Deutscher Hallen Grand Prix  10. - 11.04.2021  Berlin  (offene Meldung über LV, MS 01.03.2021)
 - 1. Rangliste Feldbogen   22. - 23.05.2021  Großweinstein (MS 30.04.2021)
 - „Die Finals 2021“   03. - 06.06.2021  NRW, Bogen in Berlin  (offene Meldung über Landesverbände)
 - 1. Rangliste Bogen im Freien  02. - 04.07.2021  N.N.  (MS 01.05.2021)
 - 2. Rangliste Feldbogen   10. - 11.07.2021  Delmenhorst  (MS 30.04.2021)
 - 1. Rangliste Bogen im Freien  16. - 18.07.2021  München  (MS 01.05.2021)
 - DM - WA Feldbogen   24. - 25.07.2021  Trier  (MS 22.06.2021)
 - 2. Rangliste Bogen im Freien  27. - 29.08.2021  Kienbaum  (MS 01.05.2021)
 - DM - WA Bogen im Freien  10. - 12.09.2021  Wiesbaden  (MS 03.08.2021)
 - DM - WA Bogen 3D   18. - 19.09.2021  Fechenbach-Collenberg  (MS 17.08.2021)

•  Änderungen ab dem Sportjahr 2021
 - In der DSB Sportordnung ist die Vereinsmeisterschaft in den Wettkampfarten nicht mehr aufgeführt (DSB fordert keine VM).
  Landesverbände regeln für ihre Landesmeisterschaften selber, welche Voraussetzungen zur Teilnahme an der LM erfüllt werden 
  müssen. Im WSV gilt für die Qualifikation zur LM - Bogen in der Halle und Bogen im Freien das Ergebnis der vorgeschalteten 
  Kreismeisterschaft oder ein anderes bestätigtes Ergebnis. Kreise regeln die Teilnahmebedingungen zur KM selbst. 
  Es wird empfohlen ein VM-Ergebnis zu fordern um bei einem Abbruch oder einer Nichtdurchführung der KM im Notfall ein 
  Ergebnis zur LM verwenden zu können. 
  Meldungen zur LM - Feldbogen und Bogen 3D regelt die jeweilige Ausschreibung.

 -  gebrochene Nocke gilt nicht mehr als Technischer Defekt.
 -  Schießbrillen mit geteiltem Brillenglas sind nun endgültig nur noch in den Compoundklassen erlaubt
  (siehe hierzu TK-Mitteilung 1-2019 vom 16.06.2019 und 3-2020 vom 16.12.2020)
 -  Aufhebung der Sportordnungsregel 6.5.3.ff ab dem 01.01.2021 - DSB übernimmt Beschluss der WA-Regel.
  Es gilt also die frühere Regel beim Bogenschießen in Freien. Der Sieger eines Stechens ist derjenige, dessen Pfeil sich beim
  ersten Stechen näher am Zentrum befindet. Nur wenn der Abstand gleich ist, wird ein zweites Stechen durchgeführt.
  (siehe hierzu TK-Mitteilung 1/2021 vom 12.01.2021)
 -  Bei WA - Bogen in der Halle schießt die Seniorenklasse Recurve auf eine 40cm Vollauflage.
 -  Bei WA - Bogen im Freien ist ein Platzbedarf auf der Schießlinie von mindestens 90cm je Bogensportler vorzusehen.
 -  Bei WA - Bogen 3D ist nur noch der Wortlaut „Ziele“ zu verwenden.

•  Änderungen ab dem Sportjahr 2022
 -  Qualifikation und Zusammensetzung der Mannschaftswertungen werden verändert.
 -  Definition der Shorts- und Rocklänge bei Wettkämpfern wird aus der SpO gestrichen (WA-Regelwerk bleibt unverändert).

•  Infos, Termine und Ausschreibungen zu den Meisterschaften des WSV Sportjahr 2021, Meldeschluss
 -  LM - WA Bogen in der Halle  - abgesagt -  Ditzingen  (MS 13.12.2020)
 - LM - WA Bogen in der Halle  - abgesagt -  Weil im Schönbuch  (MS 13.12.2020)
 - LM - WA Feldbogen   12. - 13.06.2021  Magstadt  (MS 24.05.2021)
 - LM - WA Bogen im Freien  16. - 18.07.2021  Welzheim  (MS 21.06.2021)
 - LM - WA Bogen 3D   14. - 15.08.2021  Murrhardt  (MS 28.06.2021)

 Infos, Termine:         https://www.wsv1850.de/index.php/sport/bogenbereich/infos-sportjahr-2021
 Ausschreibungen:   https://www.wsv1850.de/index.php/sport/bogenbereich/wuertt-meisterschaften-bogen

•  sonstiges - Kampfrichterausbildung DSB-B, Teil 1 wurde am 24.-25. Oktober an der Sportschule in Ruit absolviert.
      Teil 2 ist für 24.-25. April und Teil 3 mit abschließender Prüfung ist für 9.-10. Oktober 2021 geplant.

 „gebogene Grüße“ und bleibt weiterhin gesund!

 Euer Bogenreferent, Andreas Böhm •
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Schulung

Kennen Sie schon unser Jahresprogramm 2021? 

Schauen Sie sich doch mal digital hinein - vielleicht ist ja auch für Sie ein 

interessantes Lehrgangsangebot dabei!

Anschauen und Anmelden leichtgemacht:

…auf unserer WSV-Website unter: www.wsv1850.de/Ausbildung/Lehrgänge

…oder scannen Sie einfach diesen Code für Ihren mobilen Zugang

Ausblick auf unsere Lehrgänge: April bis Juli 2021

4

Termin:  Donnerstag, 29.04.2021 – Sonntag, 02.05.2021
Uhrzeit:  Beginn: 10.00 Uhr - Ende: ca. 15.00 Uhr
Bildungsstätte/Ort:  Ruit/WSV-Schulungszentrum
Teilnehmer:  Teiln. des Trainer C Breitensportlehrgangs Teil 1
Leitung/Referent/in:  A. Hoffmann
Teilnahmegebühr:  176,- Euro (WSV-Mitglieder), 256,- Euro (Externe)
Leistungen:  Übernachtung mit Vollverpflegung, Seminarunter-
 lagen
Anmeldung:  WSV-Homepage (www.wsv1850.de)
Anmeldung bis:  02.04.2021

Trainer C Breitensport Bogen Teil 2 (Aufbaulehrgang)

Die Ausbildung beschränkt sich nicht nur auf die Vermittlung 
der sportartspezifischen Technik. Auch andere wichtige Themen 
werden behandelt, z. B. „Wie funktioniert das Herz-Kreislauf- 
System?“ Denn für eine gute Leistung müssen auch die phy-
siologischen Voraussetzungen stimmen. Außerdem geht es um 
Trainingsgestaltung und -durchführung sowie die verschiedenen 
Positions- und Bewegungsphasen. Nach Abschluss dieses Lehr-
gangs gehen Sie gut vorbereitet in den 3. Teil der Ausbildung, 
dort stehen Prüfung und Lehrprobe an.

Lehrgangs-Nr. J-112-WT3

Dieser Lehrgang findet in Kooperation zwischen dem Württembergischen Schützenverband und dem Württembergischen Landessportbund statt. 
Anerkannter Träger im Sinne des Bildungszeitgesetzes ist der WLSB.

Bildungszeit
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Termin 1:  Samstag, 15.05.2021 – Sonntag, 16.05.2021
Uhrzeit:  Beginn: 09.00 Uhr - Ende: ca. 15.00 Uhr
Bildungsstätte/Ort:  Ruit/WSV-Schulungszentrum
Teilnehmer:  Für die Jugendarbeit verantwortliche Vereins-
 mitglieder
Leitung/Referent/in:  Jutta Speidel-Müller
Teilnahmegebühr:  € 117,- Euro (WSV-Mitglieder), 234,- Euro (Externe)
Leistungen:  Übernachtung, Vollverpflegung, Seminarunterlagen,
 Tagungsgetränke, Lizenz
Anmeldung:  WSV-Homepage (www.wsv1850.de)
Anmeldung bis:  16.04.2021

Lehrgangs-Nr. J-512-WT

LE: 17

Jugendbasislizenz
In unserem Lehrgang zur Erlangung der Jugendbasislizenz wer-
den neben anderen die Themenbereiche Recht, Pädagogik und 
Jugendförderung behandelt. Wir setzen uns mit der Planung 
einer Trainingsstunde und Besonderheiten des Anfängertrainings 
auseinander, ebenso geht es um die Entwicklung von Kindern 
und Jugendlichen oder auch um jugendtypische Waffen und 
Gegenstände. Sie erfahren somit alles Wichtige rund um die 
Arbeit mit Kindern und Jugendlichen im Verein.
Nach erfolgreichem Lehrgangsabschluss besitzt der Jugend-
basislizenz-Inhaber ein breites Wissen über die Arbeit mit der 
relevanten Zielgruppe und kann darüber hinaus die im Waffen-
gesetz geforderte „Geeignetheit für die Kinder und Jugend-
arbeit“ (entspr. §27 Abs. 3 WaffG) nachweisen und darf damit 
als Aufsicht tätig sein.

Andere waffenrechtliche Nachweise werden durch diese Aus-
bildung nicht ersetzt.

Voraussetzung für die Lizenzerteilung ist die erfolgreiche Teil-
nahme am Lehrgang, ein Mindestalter von 18 Jahren, der Nach-
weis der Sachkunde und ein gültiger Erste-Hilfe-Kurs (9 LE; nicht 
älter als zwei Jahre).

Schulung

Termin:  Samstag, 15.05.2021 – Sonntag, 16.05.2021
Uhrzeit:  Beginn: 09.00 Uhr - Ende: ca. 15.00 Uhr
Bildungsstätte/Ort:  Ruit/WSV-Schulungszentrum
Teilnehmer:  Interessierte Vereinsmitglieder 
 mit Vorstufenqualifikation
Leitung/Referent/in:  Kathrin Hochmuth
Teilnahmegebühr:  122,- Euro (WSV-Mitglieder), 187,- Euro (Externe)
Leistungen:  Übernachtung mit Vollverpflegung, Seminarunter-
 lagen, Testatheft und Tagungsgetränke
Anmeldung:  WSV-Homepage (www.wsv1850.de)
Anmeldung bis:  16.04.2021

Lehrgangs-Nr. J-102-WTSchießsportleiter

Die Tätigkeit als Schießsportleiter umfasst die Sicherung der 
organisatorischen Abläufe innerhalb des Schießsportbetriebes 
auf Vereinsebene. Aufgabenschwerpunkte sind Planung, Orga-
nisation und Durchführung schießsportlicher Veranstaltungen 
sowie der Trainings- und Wettkampfbetrieb im Verein. Darüber 
hinaus erhalten Sie wertvolle Tipps zum Waffenrecht, der Mit-
gliedergewinnung und der Öffentlichkeitsarbeit. Als „Mann oder 
Frau für das Wesentliche“ ist ein ausgebildeter Schießsportleiter 
also für jeden Verein unerlässlich.

Voraussetzung für die Teilnahme ist die erfolgreiche Absol-
vierung der Vorstufenqualifikation (Sachkundeprüfung sowie 
Schieß- und Standaufsichtenlehrgang – gilt nicht für Bogen).
Dieser Lehrgang ist Eingangsvoraussetzung für die Teilnahme 
an der Ausbildung zum Trainer C und den Jugendausbildungen 
(Ausnahme Jugendbasislizenz), aber auch für jeden, am aktiven 
Vereinsleben interessierten Sportschützen geeignet.

Im Mittelpunkt der Ausbildung stehen ausschließlich olympische 
Disziplinen. Sie umfasst neben dem theoretischen auch einen 
praktischen Teil, der von jedem Teilnehmer selbstständig zu 
absolvieren ist. Hinweise dazu erhalten Sie beim Lehrgang vor 
Ort. Diese Lehrgänge sind nicht nur für Interessenten an weiter-
führenden Ausbildungen geeignet – jeder, der sich im Verein 
einbringen möchte, ist herzlich willkommen, sich fortzubilden.

Dieser Lehrgang findet in Kooperation zwischen dem Württembergischen Schützenverband und dem Württembergischen Landessportbund statt.

LE: 16

4

Dieser Lehrgang findet in Kooperation zwischen dem Württembergischen Schützenverband und dem Württembergischen Landessportbund statt.
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Schulung

Neu!

Termin:  Samstag, 15.05.2021 – Sonntag, 16.05.2021
Uhrzeit:  Beginn: 09.00 Uhr - Ende: ca. 15.00 Uhr
Bildungsstätte/Ort:  Ruit/WSV-Schulungszentrum
Teilnehmer:  Inhaber von Trainer C-Lizenzen zur Verlängerung
 sowie interessierte Vereinsmitglieder
Leitung/Referent/in:  Dr. Wolfgang Mader
Teilnahmegebühr:  195,- Euro (WSV-Mitglieder), 390,- Euro (Externe)
Leistungen:  Übernachtung, Vollverpflegung, Seminarunterlagen 
 und Tagungsgetränke
Anmeldung:  WSV-Homepage (www.wsv1850.de)
Anmeldung bis:  16.04.2021

Kommandobrücke Hirn -
die einzig verlässliche Konstante in einer sich ständig 
verändernden Welt

Wer hätte noch im Februar 2020 gedacht, was in den folgenden 
Monaten und vielleicht sogar Jahren auf uns zukommt. Massive 
Veränderungen können sich auf das ganze Leben auswirken 
und dabei keinen Stein auf dem anderen lassen. Es scheint, als 
wäre nichts mehr, wie es einmal war.

Doch eine verlässliche Konstante ist unser Gehirn. Ich zeige 
Ihnen, wie Sie dieses richtig programmieren, um nicht nur im 
Sport erfolgreich zu werden, sondern auch um die schwierigen 
Situationen des Lebens zu meistern.

Lehrgangs-Nr. J-308-WTBildungszeit3

LE: 16

Dieses Seminar wird zur Trainerlizenzverlängerung anerkannt

Termin:  Samstag, 15.05.2021 – Sonntag, 16.05.2021
Uhrzeit:  Beginn: 09.00 Uhr - Ende: ca. 15.00 Uhr
Bildungsstätte/Ort:  Ruit/WSV-Schulungszentrum
Teilnehmer:  Interessierte Vereinsmitglieder, die eine Kinder-   
 und Jugendtrainerlizenz erwerben möchten
Voraussetzungen:  Mindestalter 18. Lebensjahr, Erste-Hilfe 
 (mind. 9 LE, nicht älter als zwei Jahre)
Leitung/Referent/in:  Silvio Meyer
Teilnahmegebühr:  107,- Euro (WSV-Mitglieder), 215,- Euro (Externe)
Leistungen:  Übernachtung, Vollverpflegung, Seminarunterlagen 
 und Tagungsgetränke
Anmeldung:  WSV-Homepage (www.wsv1850.de)
Anmeldung bis:  16.04.2021

Lehrgangs-Nr. J-522-WTKinder- und Jugendtrainer Bogen
Bei der Mitgliedergewinnung von Kindern- und Jugendlichen 
gilt vor allem eins, das Training muss Spaß machen und ab-
wechslungsreich sein, so dass die Lust an der neuen Sportart 
bestehen bleibt.
Während der Ausbildung zum Kinder- und Jugendtrainer erwer-
ben Sie deshalb praxisorientierte Kenntnisse, die Ihnen helfen, 
eine Jugendgruppe aufzubauen oder Ihre bereits bestehende Ju-
gendabteilung durch Steigerung der Attraktivität zu vergrößern.

Wir werden uns mit den Grundlagen des Anfängertrainings, 
der Vermittlung von Schießtechniken im Breitensport, der An-
passung geeigneter Sportgeräte auf Kinder und Jugendliche 
und dem Einsatz von Hilfsmitteln beschäftigen.

LE: 16

Dieser Lehrgang wird als Fortbildungsmaßnahme zur Verlängerung der Jugendleiterlizenz und Trainer C Lizenz anerkannt.
Dieser Lehrgang findet in Kooperation zwischen dem Württembergischen Schützenverband und dem Württembergischen Landessportbund statt.

Termin:  Samstag, 17.07.2021
Uhrzeit:  Beginn: 09.00 Uhr - Ende: ca. 17.00 Uhr
Bildungsstätte/Ort:  NSG Stuttgart
Teilnehmer:  Interessierte Vereinsmitglieder
Leitung/Referent/in:  Martin Böttger
Teilnahmegebühr:  70,- Euro (WSV-Mitglieder), 140,- Euro (Externe)
Leistungen:  Professionelle Traineranleitung, Seminarunterlagen
Anmeldung:  WSV-Homepage (www.wsv1850.de)
Anmeldung bis:  18.06.2021

Lehrgangs-Nr. J-306-WTGroßkaliber – Anfänger

Sie interessieren sich für Großkaliberschießen? Dann sind Sie in 
diesem Seminar richtig. Wir bringen Ihnen die verschiedenen 
Disziplinen nahe. Im Einzelnen werden wir uns mit folgenden 
Inhalten beschäftigen: Ausrüstung und Waffen, Abzug, Schieß-
programm des DSB, Visierbeobachtung, Handhaltung und Fuß-
stellung, Konzentration, Abziehen und Atemtechnik.

Bitte eigene Sportwaffe sowie Schießausrüstung und ausrei-
chend Munition mitbringen.

LE: 8
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Termin:  Samstag, 22.05.2021
Uhrzeit:  Beginn: 09.00 Uhr - Ende: ca. 17.00 Uhr
Bildungsstätte/Ort:  SV Leutenbach
Teilnehmer:  Interessierte Vereinsmitglieder
Leitung/Referent/in:  Markus Liermann
Teilnahmegebühr:  75,- Euro (WSV-Mitglieder), 150,- Euro (Externe)
Leistungen:  Professionelle Traineranleitung, Seminarunterlagen
Anmeldung:  WSV-Homepage (www.wsv1850.de)
Anmeldung bis:  23.04.2021

Lehrgangs-Nr. J-305-WTIch trainiere Blankbogen

Erfahrungsaustausch zum Thema Blankbogenschießen verbun-
den mit der Darstellung der verschiedenen Klassen, die es für die 
angebotenen Wettbewerbe des DSB und WSV gibt.

Theorie und Praxis der verschiedenen Blankbogenstile.

Zielarten, String und Face Walking, Intuitives und instinktives 
Schießen.
Ausrüstung mitbringen.

LE: 8

Termin:  Montag, 28.06.2021 – Freitag, 02.07.2021
Uhrzeit:  Beginn: 10.00 Uhr - Ende: ca. 17.00 Uhr
Bildungsstätte/Ort:  Ruit/WSV-Schulungszentrum
Teilnehmer:  Interessierte Vereinsmitglieder
Voraussetzungen:  Vollendung 18. Lebensjahr, Schießsportleiteraus-
 bildung, mind. zwei Jahre prakt. Schießerfahrung  
 im Verein, Erste-Hilfe (mind. 9 LE, nicht älter als 
 zwei Jahre)
Leitung/Referent/in:  R. Kugele (G), J. Hochmuth (P)
Teilnahmegebühr:  176,- Euro (WSV-Mitglieder), 256,- Euro (Externe)
Leistungen:  Übernachtung mit Vollverpflegung, Seminarunter-
 lagen
Anmeldung:  WSV-Homepage (www.wsv1850.de)
Anmeldung bis:  28.05.2021

Trainer C Breitensport Gewehr/ Pistole Teil 1 (Grundlehrgang)

Im ersten Teil der Ausbildung geht es um das allgemeine Rollen-
verständnis eines Trainers, um sportartspezifische Inhalte wie 
die Vermittlung der Schießtechnik im Anfänger- und Grund-
lagentraining und das Thema Ausrüstung. Vor allem werden 
Themen behandelt, die für jedes Training von Bedeutung 
sind – unabhängig von der jeweiligen Disziplin. So werden die 
Grundlagen des Bewegungslernens, des Koordinations- und 
Konditionstrainings, der Belastungssteuerung sowie allgemeine 
Trainingsmethoden vermittelt.

 Lehrgangs-Nr. J-103-WTBildungszeit3

Dieser Lehrgang findet in Kooperation zwischen dem Württembergischen Schützenverband und dem Württembergischen Landessportbund statt. 
Anerkannter Träger im Sinne des Bildungszeitgesetzes ist der WLSB.

Termin:  Montag, 19.07.2021 – Freitag, 23.07.2021
Uhrzeit:  Beginn: 10.00 Uhr - Ende: ca. 17.00 Uhr
Bildungsstätte/Ort:  Ruit/WSV-Schulungszentrum
Teilnehmer:  Teiln. des Trainer C Breitensportlehrgangs Teil 1 
 und Teil 2
Leitung/Referent/in:  A. Hoffmann
Teilnahmegebühr:  176,- Euro (WSV-Mitglieder), 256,- Euro (Externe)
Leistungen:  Übernachtung mit Vollverpflegung, Seminarunter-
 lagen
Anmeldung:  WSV-Homepage (www.wsv1850.de)
Anmeldung bis:  18.06.2021

Trainer C Breitensport Bogen Teil 3 (Prüfungslehrgang)

Im 3. Teil der Ausbildung werden die behandelten Themen der 
beiden vorangegangenen Lehrgangsteile wiederholt und wei-
ter vertieft. Zum Abschluss des Lehrgangs steht die schriftliche 
Prüfung sowie die Lehrprobe auf dem Programm. Die Themen 
für die Lehrproben werden per Los zugeteilt und noch vor Ort 
ausgearbeitet. Nun sind Sie für den Trainingsalltag gerüstet! Ob 
Technik, Kondition, mentale Strategien etc., Sie kennen sich aus 
und können Ihre Sportler bestmöglich fördern.

  Lehrgangs-Nr. J-113-WTBildungszeit3

Dieser Lehrgang findet in Kooperation zwischen dem Württembergischen Schützenverband und dem Württembergischen Landessportbund statt. 
Anerkannter Träger im Sinne des Bildungszeitgesetzes ist der WLSB.

•

Start nächste Ausbildungsreihe Gewehr/Pistole
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Der zunehmende Extremismus in der Gesellschaft macht auch vor dem Sport nicht halt. 
Als Teil der Gesellschaft muss sich auch der Sport - ob er will oder nicht - damit auseinan-
dersetzten. Neben dem Deutschen Olympischen Sportbund, der Deutschen Sportjugend, 
den Landessportbünden und ihren Jugendorganisationen hat auch der Deutsche Schüt-
zenbund sich diesem Thema angenommen. Vor dem Hintergrund unserer besonderen 
Sportgeräte kommt dem Deutschen Schützenbund hier eine besondere Verantwortung 
zu, die wir mit Nachdruck wahrnehmen.

Aus der Welt des Sports

Schützen gegen Extremismus,  für Vielfalt und Demokratie
Sport und Gesellschaft gegen Extremismus

„Wir stehen daher für ein friedliches Miteinander aller Menschen sowie Gerechtigkeit ein 
und lehnen Gewalt und Diskriminierungen in jeder Form ab. Wenn Gewalt und 

Diskriminierungen toleriert, gefördert oder physisch/verbal ausgeführt werden, entspricht 
dies nicht dem Grundsatz, unter dem wir uns organisiert haben.“

Hans-Heinrich von Schönfels - Präsident des Deutschen Schützenbundes

4

Aus der Welt des Sports
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Schützen gegen Extremismus,  für Vielfalt und Demokratie
Sport und Gesellschaft gegen Extremismus

Aus der Welt des Sports

„Die Vereine in der Bundes-
republik Deutschland sind der 
Kitt, aber auch ein Spiegel der 
Gesellschaft. Ohne sie wäre die 
Gesellschaft nicht so, wie wir 
sie kennen und schätzen. Mit 
unseren 14.000 Vereinen kommt 
uns als Deutschem Schützen-
bund (DSB) innerhalb des orga-
nisierten Sports, der in mehr als 
90.000 Vereinen ausgeübt wird, 
eine tragende Bedeutung zu.

Damit kommen wir nicht nur 

der gesellschaftlichen Verant-

wortung als Verein nach, son-

dern treten auch ganz vehe-

ment dafür ein, dass unsere 

Sportgeräte nicht in die Hände 

von Extremisten gelangen dür-

fen. Leider ist gerade das in der 

jüngsten Vergangenheit ge-

schehen. Und so sind wir auf-

gefordert, im Rahmen unserer 

Möglichkeiten und unserer 

Sportausübung alles zu tun, 

um so etwas zukünftig zu ver-

hindern.

Besonders in der Gemeinschaft 

eines Vereins wird das aber 

nicht immer einfach sein. Denn 

Wir müssen mehr hinsehen – wir können nicht mehr wegsehen!

kommen radikale oder extre-

mistische Handlungsweisen 

oder Aussagen nicht womöglich 

auch von einem Mannschafts-

kameraden, mit dem doch bis-

her ein gutes Auskommen war, 

mit dem man das Vereinsheim 

renoviert oder sportliche Erfol-

ge und Vereinsjubiläen gefeiert 

hat? Wie geht man nun mit sol-

chen extremistischen Aussagen 

und/oder Handlungen um?

Der zunehmende Extremismus 

in der Gesellschaft macht auch 

vor dem Sport nicht halt. Als 

Teil der Gesellschaft muss sich 

auch der Sport - ob er will oder 

nicht - damit auseinandersetz-

ten. Neben dem Deutschen 

Olympischen Sportbund, der 

Deutschen Sportjugend, den 

Landessportbünden und ihren 

Jugendorganisationen hat auch 

der Deutsche Schützenbund 

sich diesem Thema angenom-

men. Vor dem Hintergrund 

unserer besonderen Sportgeräte 

kommt dem Deutschen Schüt-

zenbund hier eine besondere 

Verantwortung zu, die wir mit 

Nachdruck wahrnehmen.

In Zusammenarbeit mit dem 

Hessischem Informations- und 

Kompetenzzentrum gegen Ex-

tremismus (HKE) und weiteren 

ehrenamtlich sowie hauptamt-

lich Tätigen aus unserem Ver-

band wird daher gemeinsam ein 

Konzept erarbeitet, um unsere 

Vereine für diese Thematik zu 

sensibilisieren, ihnen Hand-

lungskonzepte zur Verfügung 

zu stellen, in Schulungen vor 

Ort mit Betroffenen und Funk-

tionsträgern zu diskutieren 

und im Einzelfall Lösungen zu 

erarbeiten sowie von Ansprech-

partnern auch im akuten Fall 

Unterstützung zu erhalten.“ 

(Hans-Heinrich von Schönfels, 

Präsident des Deutschen Schüt-

zenbundes)

4
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Aus der Welt des SportsAus der Welt des Sports
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Aus der Welt des Sports
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Schützen gegen Extremismus, für Vielfalt und Demokratie

In der Broschüre „Schützen gegen Extremismus, für Vielfalt und Demokratie vor“ werden 

neben Berichten und Statements auch konkrete Handlungsempfehlungen vorgestellt:

• Kennenlerngespräch / Gespräch zum Waffenerwerb

• Infogespräch mit Neu-Mitgliedern

• 10 Strategien zum Umgang mit rechten Sprüchen

   mit Anwendung bei zwei Stammtischparolen

• Kultur der Aufmerksamkeit schaffen

• offenkundige extremistische Zeichen und Parolen

• Mit Satzung, Ordnungen und Verträgen gegen Extremismus

• Was tun, wenn ein Fall innerhalb des Vereins bekannt wird?

Auf der DSB-Website können Sie die Broschüre unter:

www.dsb.de/der-verband/verbandspolitik 

herunterladen.

Außerdem finden Sie dort noch weiteres Informationsmaterial sowie eine Aufstellung 

der Ansprechpartner in den Landesverbänden.

Broschüre und Flyer in Papierform können Sie beim DSB per E-Mail bestellen: 

garmeister@dsb.de

Weiterführend sind Veranstaltungen und Schulungen zum Thema geplant. Sobald Termine 

feststehen, werden wir diese in der SWDSZ und auf der WSV-Website veröffentlichen.

Im Flyer „Schützen gegen Extremismus“, den Sie gerne herausnehmen und zur Ver-

teilung in Ihrem Verein verwenden können, werden die Kernpunkte der Initiative                              

zusammengefasst.

Aus der Welt des Sports

Quelle: 

Deutscher Schützenbund e.V. - DSB

Herausgeber:

Deutscher Schützenbund

Lahnstraße 120

65195 Wiesbaden

Schützen gegen Extremismus, 

für Vielfalt und Demokratie –

Handlungshinweise des Deutschen 

Schützenbundes zur Prävention

Telefon +49 611-949108714

E-Mai: 

schuetzen-gegen-extremismus@dsb.de

Internet: 

https://bit.ly/Schützen-gegen-Extre-

mismus

•
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Im Sport im Allgemeinen sowie im Bogen- und Schießsport 

im Speziellen gibt es zahlreiche Faktoren und Themen, die 

die Leistung beeinflussen. Jeder kennt die Begriffe Tech-

nik, Kondition oder Trainer, die mehr oder weniger große 

Auswirkungen auf das Ergebnis haben. Doch es gibt zahl-

reiche andere Faktoren, die einem nicht sofort in diesem 

Zusammenhang einfallen, die aber auch nicht zu unter-

schätzen sind.

In den „DSB-Themenwochen“ möchte der Deutsche Schüt-

zenbund verschiedene Begriffe für jeweils eine Woche in den 

Mittelpunkt stellen und diese auf ganz unterschiedliche Art 

und Weise präsentieren. Es soll ein Mix aus Geschichten, 

Wissenschaft, Übungen & Videos etc. werden, der hoffent-

lich möglichst Vielen einen echten Mehrwert bietet.

DSB Themenwochen

4

DSB-Themenwoche: Koordination

Darum sollten Schützen ein Auge darauf haben

Die Koordination von Bewegungen gehört zu den wesentlichen 

Grundbausteinen eines erfolgreichen Sportlers, doch speziell trai-

niert wird diese in Vereinen selten. Ein Baustein, indem Potential 

schlummert und der perfekt von zuhause trainiert werden kann.

Warum braucht ein Sportler eine gute        
Koordination?

Eine gute Bewegungsökonomie und -präzision ist ein Indikator für eine 
gute Koordination von Sportlern.                           (Bild: DSB) 

Es ist stürmisch. Der Wind bläst durch den Schießstand, lässt die 

Startnummern herumtänzeln und den Körper der Schützen schwan-

ken. Es gilt das Gleichgewicht zu halten, trotzdem seinen Kern-

rhythmus beizubehalten, die Windfähnchen aus dem Augenwinkel 

zu betrachten und sich trotzdem auf eins zu fokussieren: das Ziel.

Wer hier besteht, ist nicht nur ein hervorragender Schütze, sondern 

auch ein hervorragender Koordinator. Denn Spitzensportler sind 

wahre Meister darin, in sich hinein zu spüren, jeden Muskel separat 

anzusteuern und die Auswirkungen seines Handelns zu kennen. Oft 

erinnern sich Sportler gar nicht mehr an ihre Ergebnisse, sondern 

vielmehr an ihr Körpergefühl, das sie im Gedächtnis abgespeichert 

haben. Ein harmonisches Zusammenspiel des sensiblen und motori-

schen Nervensystems sowie dem Bewegungsapparat, das zu einem 

erfolgreichen Bewegungsmuster geführt hat. Zu einem guten Er-

gebnis. Vielleicht sogar zum Sieg.

Eine gute Koordination ist nicht nur eine der wesentlichen Grund-

lagen zur Durchführung komplexer Bewegungsmuster, sondern 

auch die Voraussetzung für effektive Bewegungen und damit für 

das Erreichen sportlicher Ziele. Das zentrale Nervensystem und die 

Skelettmuskulatur müssen perfekt aufeinander abgestimmt sein, 

um eine hohe Bewegungspräzision sowie -ökonomie an den Tag 

zu legen, wie es im Schieß- und Bogensport erforderlich ist. Auge 

und Abzugsfinger müssen sich quasi blind verstehen. Der Griff muss 

mit Kraft gehalten werden, ohne zu verreißen, die Sehne gespannt 

sein, ohne die Muskulatur zu verspannen. Und bei all den Aufga-

ben sollten Schützen sich noch auf ihr Ziel konzentrieren und im 

perfekten Zielbild abziehen. Herausfordernd. Für den Kopf und die 

Muskulatur. Dabei unterscheidet man zwei Arten der Koordination: 

Die intramuskuläre Koordination, die sich auf das Zusammenwirken 

von Nerv und Muskel innerhalb eines Muskels bezieht, sowie die 

intermuskuläre Koordination, die das Zusammenwirken verschiede-

ner Muskeln beschreibt. Beides essentiell für den Bewegungsablauf 

eines Sportlers von der Anschlagseinnahme bis zur Schussabgabe. 

Trotzdem gibt es vor allem beim Nachwuchs großen Nachholbedarf.

Aus der Welt des Sports
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Herr Glenz, welchen Stellenwert nimmt die Koordination beim 

Schießen ein?

Glenz: „Je dynamischer eine Disziplin und je komplexer ein Be-

wegungsablauf, desto wichtiger ist die Koordination. Im Liegend-

schießen ist wahrscheinlich die Koordination weniger wichtig als 

beispielsweise beim Flintenschießen, wenn auch nicht vernachläs-

sigbar. Dafür muss man in den wenigen Bewegungen, die man 

macht, äußerst präzise sein.“

Beim Schnellfeuerschießen müssen da schon mehr Bewegungen 

aufeinander abgestimmt sein. Wie trainiert ihr die Koordination?

Glenz: „Jonglieren gehört bei uns zur Grundausbildung. Das muss 

jeder können.“

„Schießen ist zu 100 Prozent Koordination.“

(Detlef Glenz, Bundestrainer Schnellfeuerpistole)

Mit wie vielen Bällen können Sie selbst jonglieren?

Glenz: „Mit drei Bällen. Aber als Trainer muss ich nicht alles bes-

ser können als meine Sportler. Ich muss nur wissen, wie es geht. 

Wenn ich so gut schießen könnte wie meine Sportler, wäre ich der 

Olympiasieger.“

Aus der Welt des Sports

Detlef Glenz appelliert, bereits frühzeitig mit dem Koordinationstraining 
im Verein zu beginnen.                                             (Bild: DSB)
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„Wir haben bei unseren Talentchecks im Rahmen der Deutschen Meis-

terschaft Sportschießen in München festgestellt, dass unter anderem 

die Werte der Kinder für Gleichgewicht und Rumpfkraft sehr schlecht 

sind. Beides hat viel mit koordinativen Fähigkeiten zu tun“, so der 

Bundestrainer Sportwissenschaft, Stefan Müller, der besorgt auf die 

Entwicklung der Kinder blickt. „Während wir beim Gleichgewichts-

test vor allem das Zusammenspiel der Muskelgruppen testen, geht es 

beim Rumpfkrafttest neben der Kraft darum, spezielle Muskelgruppen 

anzusteuern. Und selbst an einer scheinbar einfachen Bewegungsauf-

gabe scheitern bereits einige der Kinder und Jugendlichen.“

Die Gleichgewichtsfähigkeit ist nur eine von mehreren koordinativen 

Fähigkeiten, die für Schützen wichtig ist, um ruhig und gelassen ge-

zielte Schüsse abgeben zu können:

• Gleichgewichtsfähigkeit: Die Fähigkeit, den Körper im Gleich-

 gewicht zu halten oder das Gleichgewicht wiederherzustellen.

• Orientierungsfähigkeit: Die Fähigkeit, bei gewollten und 

 ungewollten Bewegungen die Orientierung im Raum nicht 

 zu verlieren.

• Reaktionsfähigkeit: Die Fähigkeit auf verschiedene Reize schnell 

 zu reagieren.

• Rhythmusfähigkeit: Die Fähigkeit, einen Bewegungsablauf

 jeweils in dem ihm eigenen Rhythmus auszuführen.

• Differenzierungsfähigkeit: Als Differenzierungsfähigkeit      

 bezeichnet man die Fähigkeit, einen Bewegungsablauf sicher,

  ökonomisch und genau durchzuführen, wobei die Dosierung 

 des Krafteinsatzes eine wichtige Rolle spielt.

• Wahrnehmungsfähigkeit: Die Fähigkeit, aktuelle Ereignisse 

 bewusst wahrzunehmen (visuell, verbal, kinästhetisch, taktil)

• Konzentrationsfähigkeit: Die Fähigkeit, sich bewusst und mit 

 angepasster Aufmerksamkeit auf einen „Punkt“ zu konzentrieren 

 (lässt bei Ermüdung nach).

 Wahrnehmungsfähigkeit und Konzentrationsfähigkeit sind 

 wichtige Bedingungen für die Bewegungssicherheit.

Dabei spielen immer mehrere koordinative Fähigkeiten ineinander. 

Ein Flintenschütze muss die Flugkurven der Scheiben antizipieren 

(Wahrnehmungsfähigkeit) und gleichzeitig seine Bewegung anpas-

sen, ohne an Ökonomie und Präzision einzubüßen (Differenzierungs-

fähigkeit). Hingegen braucht ein Schnellfeuerschütze eine besonders 

gute Rhythmusfähigkeit, um seinen Ablauf auf die unterschiedlichen 

Zeitlimits anzupassen. Während Reaktions- und Konzentrations-

fähigkeit zu einem der wohl wichtigsten Fähigkeiten eines jeden 

Schützen zählt.

Das Tolle: Trainiert werden können diese Fähigkeiten immer und über-

all – nicht nur am Schießstand. Einbeinig den Abwasch erledigen, 

jonglieren oder auf einem Baumstamm balancieren sind definitiv ein 

Anfang und helfen nicht nur beim Sport, sondern auch im Alltag, sei-

ne Koordination zu verbessern und z.B. die  Sturzgefahr zu verringern.

Welche koordinativen Fähigkeiten braucht
ein guter Schütze?

Abzugsfinger, Muskulatur, Auge und Gehirn – alle Einzelteile müs-

sen zu 100 Prozent miteinander harmonieren, um der Perfektion, die 

im Bogen- und Schießsport an den Tag gelegt werden muss, gerecht 

zu werden. Und bei keiner Disziplin muss die „Leitung“ zwischen 

Nerv und Muskel so schnell sein wie bei den Schnellfeuer-Schützen.

Wie man die Auge-Hand-Koordination trainiert, erklärt Schnell-

feuer-Koryphäe und Bundestrainer Detlef Glenz. Jonglieren, Dart 

spielen, Tischtennis – auch das gehört für Glenz zum Training eines 

Schützen. Weil es einen wichtigen Aspekt fördert: die Koordination. 

Im Interview äußert sich Glenz zu der Bedeutung der Koordination 

für den Schießsport und wie man diese am besten trainiert.

Das perfekte Zusammenspiel dank guter
Koordination
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Wer ist der Jongliermeister im Schnellfeuer-Team?

Glenz: „Ich denke Christian Reitz und Aaron Sauter. Das sind unsere 

besten Jongleure, was aber nicht automatisch heißt, dass dies auch 

die besten Schützen sind.“

Warum gehört das Jonglieren zu eurer Grundausbildung?

Glenz: „Im Schießsport dreht sich generell viel um die Auge-Hand-

Koordination. Bereits im Nachwuchsbereich üben wir das durch 

Dart spielen, Becher stapeln oder Tischtennis. Jonglieren gehört 

auch dazu und ist eine Sache, die man schnell und einfach lernen 

kann und dafür nutzen kann, sich kurz vor dem Wettkampf noch 

einmal zu aktivieren und seine Sinne zu schärfen. Bälle zuzuwerfen 

und kleine Reaktionstests zu machen, gehört bei uns zum Auf-

wärmprogramm dazu. Und das fängt bereits früh im Verein an, 

aber spätestens, wenn jemand in den C-Kader kommt, erwarte 

ich, dass er jonglieren kann. Außerdem macht es Spaß, man lacht 

dabei und man reduziert so die Spannung vor dem Wettkampf.“

Welchen Stellenwert hat Koordinationstraining im Trainingsplan?

Glenz: „Jede Serie, die wir schießen, ist Koordinationstraining! 

Wenn ich meine Bewegung nicht koordinieren kann, dann kommt 

vorne nichts an. Durch das Schießtraining trainiere ich bereits die 

Koordination, denn es ist die Verbindung von einzelnen Phasen, die 

einen harmonischen Bewegungsablauf abgeben. Jede Serie muss 

daher koordinativ abgestimmt sein.“

Trainiert ihr jede Bewegung separat, um sie anschließend wieder 

zusammenzusetzen? Oder übt ihr immer den kompletten Bewe-

gungsablauf?

Glenz: „Wir trainieren vom Leichten zum Schweren und vom Ein-

fachen zum Komplexen. Zum Beispiel hat das schnelle Abziehen 

im Juniorenbereich eher Priorität als bei den Erwachsenen. Aber 

das wird schon einmal separat geübt, denn es kommt nicht darauf 

an, schnell abzuziehen, sondern vielmehr den Abzug auch schnell 

wieder loszulassen. Viele machen das anfangs falsch und bewegen 

den Finger schnell nach hinten, aber langsam nach vorne. Dabei 

sollte man den Finger schnell nach vorne und kontrolliert nach 

hinten bewegen. Das ist zum Beispiel ein komplexer Bereich der 

Koordination. Aber Schießen ist zu 100 Prozent Koordination.“

Zu den koordinativen Fähigkeiten, die ein Schnellfeuerschütze be-

nötigt, gehört auch die Reaktionsfähigkeit…

Glenz: „Diese trainieren wir z.B. mit dem Computerprogramm 

‚Steps‘. Einfach- und Unterscheidungsreaktionen können hier ge-

testet und trainiert werden. So muss man beispielsweise plötzlich 

erscheinende Punkte auf dem Monitor mit der Maus anklicken. Es 

hat sich gezeigt, dass Schnellfeuerschützen meistens eine gute Re-

aktion haben. Doch sind Flintenschützen genauso gut, wenn es um 

Reaktions- und Antizipationszeiten geht. Im Anfängerbereich kann 

man mit simplen Tricks arbeiten, indem der Trainingspartner z.B. 

einfach einen Ball fallen lässt und der andere ihn auffangen muss.“

Kann man sagen: Je besser die Reaktionszeiten, desto besser die 

Leistung des Schützen?

Glenz: „Nein. Das ist einer von vielen Faktoren. Was nutzt dir eine 

schnelle Reaktionszeit, wenn du nicht weißt, was du damit anfan-

gen sollst. Es gibt die Einfachreaktion auf ein einfaches Signal, was 

aber auch entscheidend ist, ist die Unterscheidungsreaktion, um zu 

wissen, ob das rot oder grün ist, damit ich auch die Information, 

die ich bekomme, verarbeite. Was zudem entscheidend ist, ist die 

Auffassungsfähigkeit. So gibt es Sportler, die nicht überragend in 

ihrer Reaktionszeit sind, aber die sich trotzdem im absoluten Top-

Bereich befinden. Wichtig ist, dass man überall gut ist und nirgends 

eine Schwäche hat. Es hilft dir nichts, wenn du in der Reaktionszeit 

Weltklasse bist und in der Informationsverarbreitungsgeschwindig-

keit eine Schnecke. Ein Christian Reitz hat natürlich herausragende 

koordinative Fähigkeiten, aber das alleine ist es nicht.“

Welche koordinativen Fähigkeiten wären für Sie die wichtigsten 

im Schießsport?

Glenz: „Es gibt keine singuläre Eigenschaft, die ausschlaggebend 

ist. Du darfst nur nirgends einen Ausfall haben.“

Wie wirkt sich eine verbesserte Koordination auf die Leistung aus? 

Warum sollte man seine Koordination trainieren?

Glenz: „Eine bessere Gesamtkoordination bewirkt, dass die Vor-

aussetzungen besser werden, auch ein Ergebnis auf die Scheibe 

zu bringen. Natürlich spielen da mentale Fähigkeiten usw. auch 

eine Rolle. Aber das eine geht ohne das andere nicht. Ohne Ko-

ordination geht nichts. Ohne Koordination kannst du keine Tasse 

Kaffee trinken. Jede Serie, jeder Schuss setzt ein hohes Maß an 

koordinativen Fähigkeiten voraus.“

In Moment bleibt es den meisten Schützen verwehrt, auf dem 

Schießstand zu gehen. Wie kann man seine Koordination zuhause 

trainieren?

Glenz: „Ich bin kein Freund von Computerspielen, bei dem ja auch 

Koordination und Reaktion gefragt ist. Mir wäre lieber, wenn die 

Kinder Seilspringen oder Purzelbäume vorwärts und rückwärts ma-

chen. Es geht um jede Form von Bewegung. Das ist nicht nur fürs 

Schießen gut, sondern ganz allgemein. Und gerade diese allgemei-

nen Dinge wie Tischtennis, Jonglieren und Becher stapeln helfen am 

Ende, deine koordinativen Fähigkeiten zu schulen. Im Endeffekt zählt 

aber, was auf der Scheibe ankommt. Und: Wer trifft, hat recht.“

Ein letztes Wort zum Thema?

Glenz: „Fangt früh an, die koordinativen Fähigkeiten zu schulen, 

denn bereits im Jugendbereich werden die Grundlagen geschaffen. 

Und wer in den Schnellfeuerkader will, der muss jonglieren lernen.“

4
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ausfordernder wird es, denn Ball wieder zu fangen. Natürlich 

kann man die Übung auch mit mehreren Bällen gleichzeitig 

durchführen. Wer es noch ein wenig schwieriger mag, kann ein 

Auge schließen. Alle drei Varianten schulen vor allem die Orien-

tierungsfähigkeit

Wer seine Koordination (im Speziellen seine Reaktionsfähigkeit) 

testen möchte, kann das z.B. auch ganz einfach durch einen Fall-

Stab-Test oder den Einbeinstand machen. Mehr Inspiration bietet 

zudem der Koordinationstest, speziell für Kinder, aus dem Buch von 

Elfe Stauch „Nachwuchsarbeit im Schießsport“. (Siehe Quellen am 

Ende des Artikels).

Wenn man also in Moment nicht die Möglichkeit hat, am Schieß-

stand zu trainieren, heißt das noch lange nicht, dass man nicht zu-

hause etwas für seinen Sport machen kann. Vielleicht lässt sich ja der 

ein oder andere Vereinskollege zum virtuellen Duell herausfordern?

Quelle: Deutscher Schützenbund

Quellen:

Hollmann, W. / Hettinger, Th. (2000). Sportmedizin. Arbeits- und 
Trainingsgrundlagen. Stuttgart / New York.

Kent, M. (1998). Wörterbuch Sportwissenschaft und Sportme-
dizin. Wiesbaden: Limpert.

Stauch, E., Schindler, B, Schierle, T. & Schmitt, P. (2007). Nach-
wuchsarbeit im Schießsport. Göttingen: Verlag Die Werkstatt.

Alle DSB-Themenwochen – Geschichten, Wissenschaft,           
Übungen & Videos - finden Sie online unter: 
www.dsb.de/schiesssport/themenwochen

Mut – Talent – Flow – Ernährung – Freundschaft im Sport – Ziel – 
Fitness – Angst – Beruf + Sport – Familie + Sport - Koordination

Koordinationsübungen mit kleinen Bällen können vor einem Wett-
kampf aktivierend wirken.                                                    (Bild: DSB)

Mit diesen simplen Tricks die Koordination verbessern

Es bedarf nicht viel, um seine Koordination zu schulen. Ganz leicht 

lässt sich das Koordinations-Training in den Alltag integrieren, ohne 

dass man auf einen Schießstand angewiesen ist. Aber natürlich 

können auch einige Hilfsmittel beim Training am Schießstand be-

hilflich sein, um seine koordinativen Fähigkeiten zu schulen. Diese 

einfachen Tricks lassen sich ganz einfach umsetzen:

Sinne reduzieren: Schon klitzekleine Veränderungen können unse-

ren Körper aus dem Gleichgewicht bringen und unsere Orientierung 

schwächen. Einfach einmal ein Auge zudrücken oder beide Augen 

schließen und damit Dinge des alltäglichen Lebens, wie Zähneput-

zen, die Pfanne abwaschen oder Kleidung zusammenlegen, erledi-

gen. Das allein hilft bereits, die Koordination zu schulen. Gleiches 

kann man auch auf einem Bein ausüben, damit das Gleichgewicht 

geschult wird.

•  Slackline: Eine Slackline vor dem Schützenhaus oder draußen im 

 Garten zu spannen und sie vor allem zu überwinden macht Spaß 

 und fördert die Koordination.

 Eine Slackline ist ein Kunststofffaserband oder Gurtband wird

 zwischen zwei Befestigungspunkten. Darauf zu balancieren

 ist die perfekte Mischung aus Balance, Konzentration und 

 Koordination und wirkt sich damit gleich auf mehrere 

 koordinativen Fähigkeiten positiv aus. Also das ideale Trainings-

 gerät, um mit Spaß und Freude die Koordination zu fördern.

• Balance Pad: Wer seinen Körper herausfordern will, der stellt  

ihn auf einen wackeligen Untergrund. Egal, ob beim Schießtrai-

ning oder beim Fitnesstraining, wer ein Balancepad, ein Kissen 

oder eine doppellagige Sportmatte fordern und fördern die Ko-

ordination. Um das Gleichgewicht zu halten, müssen die vielen 

kleinen Muskelstränge zusammenarbeiten. Und das ist genau 

das, was Sportler brauchen.

• Bälle werfen: Einen kleinen Ball und eine Wand, mehr braucht 

es nicht, um die Reaktionsfähigkeit zu trainieren. Je näher man 

steht und desto fester man gegen die Wand wirft, desto her-

Balancieren hilft ebenfalls das Gleichgewicht spielerisch zu schulen.  
                                                                                             (Bild: DSB)

•
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3. Eine echte Bogensport-Hochburg ist Welzheim im 

    Rems-Murr-Kreis.

Die Bogensportler der Schützengilde Welzheim haben seit der Ver-

einsgründung 1964 mehr als 70 Deutsche Meistertitel errungen, 

darunter fünf Mannschaftsmeisterschaften seit Gründung der 1. 

Bundesliga im Jahr 1997.

(Vielfalt des Sports: Bogenschießen. SportRegion Stuttgart.
                    Bild: Benjamin Lau)

4. Kein Wunder, dass Welzheimer Schützen in den 

    vergangenen Jahren auch immer wieder Teil der 

    deutschen Olympia-Mannschaft waren.

Den Anfang machte Marion Kuruc 1992 in Barcelona, außerdem 

schossen Anja Hitzler (Athen 2004 / Peking 2008) und Camilo 

Mayr (London 2012) im Zeichen der fünf Ringe. Erfolgreichste  

Olympionikin der Schützengi lde Welzheim ist  jedoch                      

Sandra Sachse, die 1996 in Atlanta Silber und 2000 in Sydney 

Bronze holte.

Fünf Fakten

1. Bogenschießen ist eine der ältesten Sportarten der Welt.

Mit Pfeil und Bogen wird schon seit frühester Menschheitsgeschich-

te gejagt. Wettkämpfe mit sportlichem Charakter gibt es spätestens 

seit dem 16. Jahrhundert, Dokumente von 1545 erwähnen eine 

Bogensport-Schule in England. Mit der frühepochalen Pfeil-und-Bo-

genjagd hat das professionelle Bogenschießen nur noch die Grund-

züge gemein. Das moderne Sportgerät, oft auch als Olympischer 

Recurvebogen referenziert, ist ein technologisch komplexes Utensil, 

das aus zahlreichen Bestandteilen besteht - neben Mittelstück und 

Sehne gehören zum Beispiel Pfeilauflage und Visier dazu.

2. Bogenschießen ist seit 1972 durchgängig olympische

    Disziplin.

Zuvor war die Sportart schon von 1900 bis 1908 sowie 1920 im 

Programm der Olympischen Sommerspiele vertreten. Bei den Spielen 

1904 in St. Louis im US-Bundesstaat Missouri war Bogenschießen 

zudem die einzige Disziplin, in der auch Frauen um die Medaillen 

kämpfen durften.

(Vielfalt des Sports: Bogenschießen. SportRegion Stuttgart. 
                                  Bild: Benjamin Lau)

Vielfalt des Sports: Bogenschießen

In der Serie VIELFALT DES SPORTS der SportRegion Stuttgart steht in jeder Woche eine andere Sportart im Mittelpunkt. 

In der zweiten Folge geht es ums Bogenschießen. Die Bilder hat dabei der Fotograf Benjamin Lau gemacht.
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5. Von wegen „Ins Schwarze treffen“ – beim Bogenschießen gilt es, Gold anzupeilen.

(Vielfalt des Sports: Bogenschießen. 
SportRegion Stuttgart. 
                        Bild: Benjamin Lau)

Denn auf der Zielscheibe sind 

insgesamt fünf Farben zu finden. 

Jede Farbe umfasst dabei zwei 

Ringe. Die beiden goldenen Rin-

ge sind ganz innen. Daher wird 

ein Treffer dorthin mit 10 oder 9 

Punkten honoriert. Die weiteren 

Farben sind Rot (8/7), Blau (6/5), 

Schwarz (4/3) und Weiß (2/1). Ent-

sprechend lautet der Gruß beim 

Bogenschießen „Alle ins Gold“.

Quelle: SportRegion Stuttgart, www.sportregion-stuttgart.de

•
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Aus den Bezirken und Kreisen

 Schützenbezirk Unterland

Einladung zum Außerordentlichen 
Bezirksschützentag 2021

07. März 2021 

Unter Bezugnahme auf das Gesetz zur Abmilderung der Folgen 
der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und Strafverfahrens-
recht  vom 27. März 2020 – Artikel 2 § 5 (3) wird laut Beschluss 
des komm. Bezirksschützenmeisteramtes ein Außerordentlicher
Bezirksschützentag als schriftlicher Bezirksschützentag durchge-
führt.

Gemäß der Agenda zum Außerordentlichen Bezirksschützentag 
2021 des Schützenbezirks Unterland werden die Abstimmungsent-
scheidungen schriftlich vorgenommen. Eine zusätzliche Stimmen-
abgabe ist  nicht möglich.
Die Wahlunterlagen zum Außerordentlichen Bezirksschützentag 
und der Geschäftsbericht für das Jahr 2019 sind den schriftlichen 
Einladungen an alle Mitgliedsvereine und weiteren  Wahlberech-
tigten beigefügt. 

Tagesordnung 

Schriftliche Abstimmung per Briefwahl
1. Wahl der Wahlkommission
2. Entlastungen des Bezirksschützenmeisteramtes für das 
    Geschäftsjahr 2019
3. Abstimmung über den Fortbestand des Bezirks Unterland

Bernhard Weigmann 
komm. Bezirksoberschützenmeister 
Bezirk Unterland

 Schützenkreis Ehingen

Einladung zum 
63. Kreisschützentag

Freitag, 05. März 2021 um 19.30 Uhr

Schützenheim Allmendingen, Marienstr. 14/16, 
89604 Allmendingen 

Liebe Schützenschwestern, liebe Schützenbrüder,

der Schützenkreis Ehingen lädt zum 63. Kreisschützentag herz-
lich ein. Aufgrund der bis dahin nicht absehbaren Verordnungen 
des Landes Baden-Württemberg in Bezug auf die Corona-Pande-
mie laden wir mit der Option ein, den Kreisschützentag auf einen 
späteren Termin zu verlegen. 

Tagesordnung zum 63. Kreisschützentag:

Feierstunde

TOP   1 Begrüßung und Eröffnung des 
  63. ordentlichen Kreisschützentages
TOP   2 Totenehrung
TOP   3 Grußworte der Ehrengäste
TOP   4 Ehrungen/Sportlerehrung
TOP   5 Proklamation Kreisschützenkönig

 Kurze Pause

Delegiertentagung

TOP   6 Jahresbericht
    a) des Kreisoberschützenmeisters Hans-Jörg Arbeiter
  b) der Kreisschatzmeisterin Simone Mößlang
  c) Rechnungsprüfungsbericht der Kassenprüfer
   Ergänzungen zu den Berichten
  d) des Kreisschulungsleiter Armin Roth
  e) des Kreissportleiters Ralf Junghans
  f) des Kreisjugendleiters Dieter Prei
  g) der Kreisdamenreferentin Sonja Ortner
  h) des Kreisseniorenreferent Manfred Sauter
TOP   7 Aussprache zu den Berichten
TOP   8 Entlastung des Kreisschützenmeisteramtes 
  einschließlich Kreisschatzmeister
TOP   9 Bekanntgabe der Delegiertenzahlen und Stimmen
TOP  11 Beschluss über Kreisumlage
TOP 11 Termine
TOP  12 Anträge/Verschiedenes
TOP  13 Schlusswort

Änderungen der Tagesordnung bleiben vorbehalten. Anträge 
zum Kreisschützentag sind bis spätestens 21. Februar 2021 an 
den Kreisoberschützenmeister zu richten.

Wir freuen uns auf zahlreiche Teilnahme und bitten alle Vereine, 
Gilden mit Ihren Fahnen den Kreisschützentag zu besuchen.

Hans-Jörg Arbeiter
Kreisoberschützenmeister

Aus den Bezirken und Kreisen
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Schützenbezirk Oberschwaben

Einladung zum 68. ordentlichen 
Bezirksschützentag 2021

Alle Mitglieder des Bezirks lade ich mit ihren Fahnenabordnungen zu dieser Delegiertentagung sehr herzlich ein. Alle anwesenden 
Fahnen erhalten den Fahnentaler 2021.

07. März 2021, 13:30 Uhr  Königsschießen
Festhalle  10:00 Uhr
Sankt-Willebold-Str. 30  Schützenhaus Illerbachen
88450 Berkheim  (im Gasthaus Krone)
Bernhard-Riedmiller-Str. 2 88450 Berkheim-Illerbachen

10:00 Uhr  Aufstellung der Fahnen zum Einzug in die Kirche
10:15 Uhr  Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Konrad in Berkheim
 Die Fahnenabordnungen sind hierzu besonders herzlich eingeladen.

13:30 Uhr  Feierstunde

   1. Fahneneinmarsch  4. Übergabe der Bezirksfahne
       (Aufstellung 13:20 Uhr vor der Halle)  5. Ansprache der Gäste
   2. Begrüßung und Eröffnung  6. Ehrungen
   3. Totengedenken  7. Proglamation des/der Bezirkskönigs/in

Pause ---  Rahmenprogramm ab 14:00 Uhr -Besuch des Klosters mit Krippenausstellung in Bonlanden

 Delegiertentagung

   8. Genehmigung des Protokolls vom  14. Wahl eines Wahlausschusses
       67. Bezirksschützentag 2020 in  15. Wahl der Gruppe I des
       Wangen-Leupolz        Bezirkschützenmeisteramtes:
   9. Berichte        - Bezirksoberschützenmeister/in (geheim)
       - Bezirksoberschützenmeister        - 2. Bezirksschützenmeister/in (geheim)
       - Bezirkssportleiter        - Bezirksschatzmeister/in
       - Bezirksschatzmeisterin        - Bezirksschulungsleiter/in
       - Bezirksjugendleiterin  16. Wahl von 2 Rechnungsprüfer/innen und
       - Bezirksschulungsleiter        1 Stellvertreter/in
       - Bezirksseniorenreferent  17. Anträge und Verschiedenes
 10. Bericht der Rechnungsprüfer  18. Schlusswort und Nationalhymne
 11. Aussprache zu den Berichten  19. Fahnenausmarsch
  12. Bekanntgabe der Delegiertenstimmen
 13. Entlastung des Bezirksschützen-Meisteramtes

Anträge zum Bezirksschützentag müssen bis spätestens 19. Februar 2021 beim Bezirksoberschützenmeister schriftlich vorliegen. 
Antragsberechtigt sind nur Mitgliedsvereinigungen. Später eingehende Anträge werden nicht berücksichtigt.

Alle Mitgliedsvereinigungen und deren Fahnenabordnungen sowie Schützenkönige /innen mit Begleitung, der Bezirks-
ausschuss, die Ehrenmitglieder des Bezirks sowie der Landesausschuss sind zum Bezirksschützentag herzlich eingeladen 
und werden gebeten, durch ihr Erscheinen ihr Interesse zu bekunden.

Leonhard Schunk 
Bezirksoberschützenmeister

Der Bezirksschützentag wird auf einen 

späteren Zeitpunkt verschoben !
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 Schützenkreis Hohenurach

An alle Mitglieder in den Vereinen
des Schützenkreis Hohenurach

Für den Fall dass es die Pandemie zulässt !

Einladung zum 
(63.) 62. Ordentlichen         

Kreisschützentag
am Samstag, den 27.03.2021

in der Turn- und Festhalle in Wittlingen                                         

Beginn 18:00 Uhr

Tagesordnung:

  1. Einmarsch der Fahnen
  2. Begrüßung und Eröffnung des Kreisschützentages 2021
  3. Totengedenken
  4. Fahnenabstellen
  5. Grußwort der Gäste
  6. Ehrungen verdienter Mitglieder
  7. Bekanntgabe der Delegierten durch den Wahlausschuss
  8. Aussprache über schriftlich vorgelegte Berichte
 Kreisoberschützenmeister
 Kreisschriftführer, Kreissportleiter
 Kreisjugendleiter, Kreisschatzmeister
  9. Bericht der Kassenprüfer
10. Entlastung Schützenmeisteramt
11. Wahlen :
 Kreisoberschützenmeister geheim
 2.ter Kreisschützenmeister geheim
 Kreisschatzmeister
 Kassenprüfer auf 2 Jahre
12. Anträge
13. Proklamation Kreisschützenkönig u. seine Ritter
14. Termine, Bekanntmachungen
15 . Fahnenausmarsch

 PAUSE anschl. Siegerehrung der KMS 2021 
 falls diese statt gefunden hat, bzw. beendet ist.

 Anträge zum Kreisschützentag müssen spätestens 
 am 19.03.2021 beim Kreisoberschützenmeister in
 schriftlicher Form vorliegen.

Mit Schützengruß              Metzingen 18.01.2021

Ingrid Bracher

Aus den Bezirken und Kreisen
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Kreis Hohenstaufen

Angesichts des aktuellen Infekti-
onsgeschehens und der weiterhin 
unvorhersehbaren Entwicklung 
der Corona-Virus-Pandemie wur-
de vom Kreisschützenmeisteramt 
beschlossen, den 69. Kreisschüt-
zentag virtuell vom Schützenhaus 
des SV Uhingen an alle Mitglieds-
vereine zu übermitteln. Für die 
gesamte technische Umsetzung 
und Betreuung mit dem dazuge-
hörigen Equipment hat uns der 2. 
Landesjugendleiter Tom Schenk 
unterstützt und während der gan-
zen Übertragung begleitet.

Diese virtuelle Form war ein abso-
luter Erfolg, denn niemand konnte 
im Vorfeld wissen, wie diese Idee 
von den Mitgliedsvereinen ange-
nommen wird. Ziel war es einfach, 
die für den geplanten Präsenz-
Kreisschützentag in Hohenstaufen 
angedachten Inhalte, digital so 
aufzubereiten, dass alle Informa-
tionen herübergebracht werden 
konnten und ein jeder Zuhörer 
einen Mehrwert erhält, ohne ein 
Risiko einzugehen durch direkte 
Kontakte. Die Mitglieder hatten 
die Möglichkeit im Live-Chat ihre 
Fragen an uns zu richten, was aber 
mehr oder weniger nicht wahrge-
nommen wurde, vielleicht war es 
ein ungewöhnliches Szenario für 
alle Beteiligten.

Die Feierstunde mit dem tradi-
tionellen Fahneneinmarsch, den 

Grußworten der Ehrengäste, 
sowie den Ehrungen verdienter 
Mitglieder, konnte aufgrund der 
Coronaverordnung nicht statt-
finden, es wurde nur eine De-
legiertenversammlung virtuell 
abgehalten.

Alle Jahresberichte wurden den 
Mitgliedsvereinen rechtzeitig 
zugeschickt, auch konnten die-
se Berichte auf der Homepage 
des Schützenkreises eingesehen 
werden.

Für die Aussprache der Berichte 
bestand für die Vereine die Mög-
lichkeit, diese entweder in schrift-
licher Form an das Kreisschützen-
meisteramt zu übermitteln oder 
aber auch über den Live-Chat bei 
der Übertragung.

Der Bericht der Kassenprüfer 
erfolgte ebenfalls in schriftlicher 
Form. Die Prüfung der Kasse er-
gab keinerlei Beanstandungen, 
alle Belege waren vorhanden und 
ordnungsgemäß verbucht. Dem 
Kassier konnte deshalb die Ent-
lastung erteilt werden.

Die Entlastung des gesamten 
Kreisschützenmeisteramtes er-
folgte durch die Mitgliedsvereine 
per Briefwahl einstimmig. 

Die Neuwahlen, ebenfalls per 
Briefwahl, ergaben folgende Er-
gebnisse: 1. Kreisschützenmeister 
Laszlo Juhasz, Kreisschriftführer 

69. Kreisschützentag des Schützenkreises Hohenstaufen 
in virtueller Form

Martin Oppolzer, Kreissportleiter 
Patrick Frey werden ihre Ämter 
für weitere 4 Jahre ausüben, beide 
Kassenprüfer Gerd Allmendinger 
und Steffen Herzer wurden für 2 
weitere Jahre gewählt. Jugend-
leiterin Julia Schaar wird in der 
nächsten Jugendleitersitzung ge-
wählt und dann bei den nächsten 
anstehenden Wahlen von der Ver-
sammlung nur bestätigt.

Nach 34-jähriger Tätigkeit als 
Kreisschatzmeister wird Hermann 
Knaupp sein Amt aus gesund-
heitlichen Gründen beenden. 
KOSM Kurt Weil bedankte sich 
bei Hermann Knaupp für 34 Jahre 
gewissenhafte und ehrenamtliche 
Tätigkeit in diesem verantwor-
tungsvollen Amt, eine entspre-
chende Verabschiedung und Eh-
rung wird in einem würdigen und 
ehrenvollen Rahmen stattfinden. 
Als Nachfolgerin wird Marion Kurz 
von den SFr. Schlierbach dieses 
Amt kommissarisch bis zur nächs-
ten Wahl übernehmen und dann 
auch für dieses Amt kandidieren.

Der Schützenkreis Hohenstaufen 
steht auf einer guten finanziel-
len Basis, die Mitgliederzahl ist 
gegenüber dem Vorjahr um 119 
auf 4632 angestiegen. KOSM 
Kurt Weil bedankte sich bei allen 
Mitgliedsvereinen für eine ver-
trauensvolle Zusammenarbeit, ein 

Dankeschön ging auch an den 2. 
Landesjugendleiter Tom Schenk 
für seine Unterstützung und für 
die gesamte Betreuung an diesem 
für den Schützenkreis Hohenstau-
fen erfolgreichen Schützentag.

Der KOSM wünschte allen für 
das Jahr 2021 viel Gesundheit, 
denn die Gesundheit und der 
Schutz unserer Mitglieder in dieser 
schwierigen Situation sind unsere 
wichtigsten Anliegen. Er betonte, 
wenn sich alle gemeinsam an die 
notwendigen Maßnahmen und 
Vorgaben halten, dann werden 
wir diese Krise auch gemeinsam 
überwinden und hoffentlich bald 
auch wieder gemeinsam unseren 
Sport am Schießstand ausüben 
können.

Somit konnten wir voller Stolz die-
se Delegiertenversammlung des 
69. Kreisschützentages beenden, 
weil wir den Mut hatten, diesen 
Schützentag so zu gestalten, ohne 
im Vorfeld zu wissen und ohne 
die geringste Ahnung zu haben, 
wie diese Art – den Schützentag 
virtuell den Mitgliedsvereinen zu 
übermitteln – überhaupt ange-
nommen wird.

KOSM Kurt Weil wünschte allen 
Schützinnen und Schützen wei-
terhin viel Erfolg und allzeit „Gut 
Schuss“.

Aus den Bezirken und KreisenAus den Bezirken und Kreisen
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Aus den Vereinen

Nachdem die Schützengilde Reut-
lingen 1290 e. V. wie auch andere 
Vereine sehr unter der Corona-
Pandemie leiden und ihr geliebtes 
Hobby nicht mehr ausüben kön-
nen, wird auch die Vereinsarbeit 
erschwert. Präsenz-Sitzungen 
können auf Grund der staatlichen 
Vorgaben nicht mehr stattfinden. 
Es mussten also andere Wege 
der Kommunikation gefunden 
werden. Webmeetings sind im 
professionellen Bereich schon seit 
längerer Zeit gang und gäbe. Es 
lag also nahe, sich dieser Technik 
auch in der Vereinsverwaltung 
zu bedienen. Nun gibt es ver-
schiedene Angebote zum Thema 
Webmeeting. Wir haben uns für 
TEAMS entschieden, dass von Mi-
crosoft angeboten wird. Eigenlicht 
ein kostenpflichtiges Programm, 
für gemeinnützige Vereine aber 

kostenlos. Nachdem die Berechti-
gung seitens Microsoft überprüft 
wurde, erhielten wir nach knapp 
drei Wochen Ende Dezember die 
Zusage.

Jetzt galt es, sich in das Pro-
gramm, oder genauer gesagt in 
die Administratorberechtigungen 
einzuarbeiten. Das war bei einem 
derart umfangreichen Programm 
nicht ganz einfach und hat einiges 
an zeitlichem Aufwand gekostet. 
Dann galt es, den Ausschussmit-
gliedern die Zugangsberechti-
gungen in Form von E-Mail-Ad-
ressen zuzuweisen. Nachdem 
dies geschehen war, fanden die 
Verbindungstest statt, die nicht 
bei allen Teilnehmern reibungsfrei 
funktionierten. Dies lag zuletzt an 
der noch nicht vorhandenen Er-
fahrung. Auch beim Equipment 

Schützengilde Reutlingen geht online

musste noch nachgebessert wer-
den. Während Laptops meist mit 
Webcam, Lautsprecher und Mik-
rofon ausgestattet sind, ist dies bei 
Desktoprechnern nicht immer der 
Fall. So musste teilweise noch eine 
Webcam mit integriertem Mikro-
fon beschafft werden.

Dann kam der Ernstfall, die Aus-
schuss-Sitzung. Fast alle konnten 
sich einloggen. Ein Teilnehmer 
hatte trotz vorangegangener 
Tests Schwierigkeiten bei der An-
meldung, was sich dann während 
der Besprechung gab.

Wichtigstes Thema war, wenn 
wundert es in Corona-Zeiten, die 
Durchführung der Mitgliederver-
sammlung Ende März. Wir haben 
uns entschieden, diese etwas spä-
ter im Jahr stattfinden zu lassen. 

Ein weiteres wichtiges Thema 
waren die Wahlen der Gruppe 2. 
Erfreulicherweise waren alle bis-
herigen Funktionsträger bereit, 
wieder zu kandidieren. Noch er-
freulicher war es, dass 2 weitere 
Mitglieder sich bereit erklärt ha-
ben, den Ausschuss zu verstärken. 
Diese beiden, ein Ehepaar, haben 
bereits in der Vergangenheit ihre 
Einsatzbereitschaft durch tätige 
Mithilfe bewiesen.

Nach eineinhalb Stunden konnte 
der offizielle Teil der Ausschuss-
Sitzung beendet werden und man 
war einhellig der Meinung, das 
es schön war, sich wieder einmal 
zu sehen, wenn auch nur virtuell.
            (WEM)
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